
87

die geplante Höhe bei +15,56 m gemessen von einem +0,00 Niveau von +278,16
m. Dies ergibt eine Absoluthöhe von 293,72 m. Der Dachstuhlbereich soll nun von
beiden Gebäuden auf beinahe dieses Höhenniveau ausgebaut werden und teilw-
eise mit Gaupen versehen werden. Das Bestandsgebäude umfasst derzeit 1 Büro
und 6 Wohneinheiten. In Summe umfasst das Gebäude an der Mauthausnerstr-
aße nach Fertigstellung 12 Wohneinheiten und ein Büro. Die Tiefgaragenzufahrt
erfolgt über die Mauthausnerstraße im nördlicheren Bereich des Hauptgebäudes.
Dieser Bereich des Hauptgebäudes soll ebenfalls saniert werden. Weiters soll der
hintere Bereich des bestehenden Hauptgebäudes, welcher Richtung Innenhof
zeigt, abgerissen werden um hier den Durchgang und Spielplatzflächen im Au-
smaß von ca. 350 m² zu schaffen. Im Bereich des Innenhofes ist ein zweigescho-
ßiges Gebäude, das sogenannte „Hofstöckl“ vorgesehen, welches 7 Wohneinhei-
ten vorsieht und in den Planunterlagen zwei Varianten des Dachgeschoßes vorsi-
eht. Variante 1 sieht jeweils Dachterrassen vor und Variante II Schleppgaupen. Im
östlichen Anschluss soll die Bauflucht an den Neubau angepasst werden und
somit einen weiteren ca. 67 m² großen Grünstreifen zu schaffen.

Abbildung 21: Nordwestansicht des Bestandsgebäudes an der Mauthausnerstraße mit
eingetragenem Bereich der Aufstockung (rot), Haas Architektur ZT GmbH vom 02.05.2023.
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Abbildung 22: Nordwestansicht des Bestandsgebäudes mit geplantem Umbau an der
Mauthausnerstraße, Haas Architektur ZT GmbH vom 02.05.2023

Abbildung 23: Grundriss UG mit 26 TG Plätze, Haas Architektur ZT GmbH vom 02.05.2023.
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Abbildung 24: Grundriss EG, Haas Architektur ZT GmbH vom 02.05.2023.

Abbildung 25: Grundriss 1. OG, Haas Architektur ZT GmbH vom 02.05.2023.
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Abbildung 26: Grundriss 2. OG mit Variante 2 Schlepp Gaupen, Haas Architektur ZT GmbH vom
02.05.2023

Abbildung 27: Grundriss DG mit Variante 1 Dachterrasse, Haas Architektur ZT GmbH vom
02.05.2023
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Abbildung 28: Schnitt mit Variante 1: Treppe in Dachgeschoß: Dachterrasse der Innenhofbeb-
auung, Haas Architektur ZT GmbH vom 02.05.2023

Abbildung 29: Schnitt mit Variante 1a: Treppe in Dachgeschoß: Galerie oder Variante 2: Pultdach
& Schleppgaupen, Haas Architektur ZT GmbH vom 02.05.2023.

Der rechtswirksame BBPL „Altstadt“ unter Berücksichtigung der BBPL AE
24/2.12 „Satzungsüberarbeitung“ weist im Zusammenhang mit dem gegenstä-
ndlichen Bauvorhaben folgende wesentlichen Planinhalte auf:
 Präambel (auszugsweise):

 Das Ziel des Bebauungsplanes „Altstadt“ ist die Ordnung dieses Ber-
eiches nach den Grundsätzen des OÖ Raumordnungsgesetzes unter
Beibehaltung der Charakteristik und des Erscheinungsbildes des alten
Stadtkernes von Enns. Als „älteste Stadt Österreichs“ ist bei der Bebauu-
ngsplanung insbesondere auf den kulturhistorischen Wert der einzelnen
Baudenkmäler des Altstadtkernes Bedacht zu nehmen und die archäol-
ogische Relevanz des gesamten Stadtkernes (Mittelalterarchäologie)
dabei mit zu berücksichtigten.

 Im Bebauungsplangebiet ist grundsätzlich die äußere Gestalt aller Bau-
ten und das Gesamterscheinungsbild der einzelnen Straßen und Plätze,
sowie des ganzen alten Stadtkernes zu erhalten.

 Die Sanierung schon erfolgter störender Änderungen ist anzustreben.
 Neubauten und bauliche Veränderungen müssen sich insbesondere hin-

sichtlich Gebäude- und Dachform, Größe und Proportionen, Ausbildung
der Wandfläche einschließlich Reliefbildung, Öffnungen und Gliederung
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sowie Konstruktionsbild, Oberflächenwirkung und Farbe in den Ens-
emblecharakter einfügen. Dies gilt insbesondere für Räume mit öffen-
tlichem Charakter oder die vom Stadtturm aus wahrgenommen werden.

 Erhaltungsarbeiten dürfen nur unter Schonung der historisch bedeute-
nden Bauteile und des äußeren Erscheinungsbildes vorgenommen we-
rden.

 Zur Sicherung und Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Funktion soll eine schonende Anpassung an neue Bedürfnisse,
Verwendungszwecke und Architektur erfolgen.

 Zur Wahrung der Beibehaltung der Charakteristik und des Erscheinung-
sbildes der Ennser Altstadt gehören auch diejenigen Objekte, die keinen
besonderen historischen und baulichen Wert haben. Unabhängig vom
Baualter der Objekte gehören auch die Beibehaltung der zumeist straße-
nseitig anbaupflichtigen Baufluchtlinien und die Verhinderung von Maßn-
ahmen, die das Erscheinungsbild des alten Stadtkernes ungünstig beei-
nflussen würden, zu den Zielen des Altstadtbebauungsplanes.

 Alle Maßnahmen, die das äußere Erscheinungsbild der Bauten und Geb-
äude berühren, sind unabhängig von der Bewilligungs- oder Anzeig-
epflicht gem. OÖ BauO der Stadtgemeinde zur Beurteilung vorzulegen.
Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Ausführung von – diesem
Bebauungsplanwidersprechende – Baumaßnahmen und der in Folge
baurechtlich erforderliche Wiederherstellungsauftrag verhindert werden.

 Kerngebiet in „sonstiger“ Bauweise.
„Der Anbau an die Bauplatzgrenze oder das Unterschreiten des gesetzlich
vorgeschriebenen Mindestabstandes von 3 m (bzw. h/3) ist – innerhalb der
Baufluchtlinien – möglich“.

 Denkmalgeschütztes Gebäude: Bei der Liegenschaft, Baufläche .190 hand-
elt es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude.
„Bestehende Bauten sind, wenn nicht denkmalgeschützt ausgewiesen, mit
einem hellen Grauton dargestellt. Bescheidmäßig denkmalgeschützte Geb-
äude (nach § 3 DMSG) oder Gebäude mit denkmalgeschützten Bauteilen
sind mit einem dunklen Grauton ausgewiesen.“

 Anzahl der Geschosse: Max. III Geschoße im straßenseitigen Bereich und
max. II+DR im hinteren Bereich hin zum Innenhof (.190).

 Die Anzahl der Geschoße (II, I+DG, etc.) wird – falls nichts anderes ang-

egeben - straßenseitig gemessen.

o Wenn ein Grundstück an mehrere Straßen angrenzt oder bei Bedarf,

kann die Anzahl der ansichtswirksamen Geschoße über die Angabe

der Himmelsrichtung in der Nutzungsschablone ergänzt bzw. festgel-

egt werden.

o Ein Kellergeschoss wird, wenn dieses straßenseitig mit zumindest 2/3

seiner ansichtswirksamen Fassadenfläche in Erscheinung tritt, mit in

die Geschossanzahl der Geschosse eingerechnet.

o Bei Angabe eines Dachgeschosses (DG) ist die niedrigere (ansichts-

wirksame) Gebäudeseite straßenseitig oder entsprechend der festgel-

egten Himmelsrichtung auszubilden.
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o

 Geschosshöhe:

o In bebaubaren Flächen, in denen nur die Geschoßanzahl angegeben

wird (keine Angabe von max. Traufen- und Firsthöhen), wird die ma-

ximale Geschosshöhe mit 3,5 m begrenzt (diese Höhe gilt gleichbed-

eutend auch für das letzte, oberste Geschoss, wie dem Dachboden,

dem Dachraum, dem Dachgeschoss, etc.). Ausnahmen können be-

willigt werden, jedoch darf bei abweichender Geschosshöhe die aus

der angegebenen Geschossanzahl errechenbare maximale Gebäud-

ehöhe (z.B. dreigeschossig 10,5 m) nicht überschritten werden.

 Definition der Geschoße:

o Bei Angabe der Geschoße kann eine Übermauerung des letzten Obe-

rgeschoßes (Rohdeckenoberkante) bis zu maximal 30 cm erfolgen.

Ein zusätzlicher Dachausbau ist zulässig.

o Bei Angabe eines Dachraums „DR“ darf die Übermauerung – gemes-

sen von der Rohdeckenoberkante – 1,20 m nicht überschreiten.

o Bei Angabe eines Dachgeschoßes „DG“ dürfen die Begriffsmerkmale

des Dachraumes überschritten werden, ohne dabei diejenigen eines

Geschoßes zu erreichen. Die Übermauerung – gemessen von der

Rohdeckenoberkante – hat zumindest an einer Gebäudeseite 2,00 m

zu unterschreiten. Sonderregelung im Falle einer geplanten Flachd-

achausführung: Bei Angabe eines Dachgeschosses „DG“ dürfen bei

einer Flachdachausführung die Begriffsmerkmale eines Geschosses

erreicht werden, wobei der Rücksprung des Dachgeschosses gegen-

über den Außenmauern des letzten Geschosses allseits jedenfalls ei-

ner gedachten Dachschräge von 45°betragen muss.
 Gebäude, welche die maximal vertretbare Bauhöhe bereits erreicht

haben, sind im Plan gesondert mit (HB – Bestandshöhe = maximal
zulässige Höhe) gekennzeichnet:

o Eine Überbauung der Bestandshöhe (Oberkante Giebelfront bzw.

Blendfassade und Firsthöhe) ist nicht mehr zulässig. Dies gilt nicht

für die Traufe. Geringfügige Veränderungen der Firsthöhe aufg-

rund einer Sanierung des Daches oder Veränderung des Dachs-

tuhles sowie punktuelle Überhöhungen bei Stiegenhäusern und

Liftüberdachungen sind – nach erfolgter positiver Einzelprüfung -

zulässig. Bestand und Planung sind dabei gegenüberstellen und

in Form einer Einzelbeurteilung auf die Ortsbildverträglichkeit hin

zu prüfen.

o Baubehördlich genehmigte Bauten sind in der vorhandenen Best-

andshöhe zulässig. Überschreitet ein mit (HB) gekennzeichnetes

Gebäude ein oder mehrere in der Nutzungsschablone angegebe-

nen Parameter, gelten bei Neubauten und Ersatzbauten (nach Ab-
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bruch) diese Parameter jedoch zwingend. Dies gilt nicht infolge

der Zerstörung durch Elementarereignisse oder Brand.

 Keine Angabe hinsichtlich einer max. zulässigen Geschossflächen- und/oder
Grundflächenzahl

 Baufluchtlinien: Straßenseitig ist im Westen (Mauthausnerstraße) eine Anb-
aupflicht gegeben, ansonsten schließen die Gebäude aufgrund der geschlo-
ssenen Bebauung allseitig an die Grundgrenzen an bzw. kann an diese auch
angebaut werden.

 Stellplätze für Kraftfahrzeuge (innerhalb des Altstadtgebietes):

o Bei Zu- und Umbauten, die zu einer Erhöhung der Wohnungsanzahl um

mehr als 3 Wohneinheiten führt, sowie bei Neubauten und Ersatzbauten

generell, ist für jede neue Wohneinheit ein Stellplatz vorzusehen. Diese

sind auf eigenem Grund bereit zu stellen oder - wenn dies baulich nicht
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möglich ist - in räumlicher Nähe zur Liegenschaft nachweislich dauerhaft

zu mieten, zu pachten oder anzukaufen.
 Die äußere Gestalt von Bauten und Anlagen wie Schauseitenausbildungen,

Arkaden, Überbauungen, Färbelung, Höhe, Form und Eindeckung der
Dächer:

o Der Charakter der geschlossenen Dachfläche ist grundsätzlich beizub-

ehalten. Aufbauten, Dacheinschnitte und Fenster auf geneigten

Dachflächen müssen von den straßenseitigen Giebeln mindestens 2,5 m

Abstand halten.

o Ihre Breite darf insgesamt 1/3 der Trauflänge nicht überschreiten. Die Ei-

nzelbreite der Dachaufbauten darf 2,5 m nicht überschreiten. Im Innenh-

ofbereich sind auch größere Dachterrassenflächen (über 2,5 m) möglich,

sofern dabei der Charakter der überwiegend geschlossenen Dachfläche

erhalten bleibt.
Öffnung und Wandflächen, Fenster und Türen:

o Fassaden müssen geschoßweise durch Öffnungen (Fenster, Türen,

usw.) untergliedert werden. Das Auflösen der Fassadenfläche (horizont-

ale Band-, vertikale Streifen- oder Rasterfassade) ist nicht zulässig. Der

Anteil der geschlossenen Wandfläche an der gesamten Wandfläche darf

50% nicht unterschreiten. Dies gilt unbedingt dort, wo Fassaden von

Räumen mit öffentlichem Charakter (Straßen, Wege, Plätze, Durchgä-

nge, bedeutende Höfe (IHn) und Freiflächen) und vom Stadtturm aus

wahrgenommen werden. Für sonstige Fassadenflächen (z.B. im Innenh-

ofbereich) kann auch ein niedrigerer Anteil an der geschlossenen Wa-

ndfläche seitens der Baubehörde für zulässig erklärt werden.
Innenhöfe:

o Größere Innenhöfe sind im Plan mit „IH“ gekennzeichnet und dürfen nur

erdgeschossig bebaut werden. Ein natürlicher Lichteinfall auf den Boden

ist zu gewährleisten. Dies kann durch Glasdächer, Lichtkuppeln, etc. err-

eicht werden. Je nach Funktion des Gebäudes (Wohnfunktion, Geschäft-

sfunktion) ist eine geschlossene Dachverglasung des Innenhofes zuläs-

sig.

9. Stellungnahme auf Grundlage des OÖ ROG, BEB 24.2 und ÖEK
Denkmalschutz und Präambel zum Altstadtbebauungsplan: Das Ziel des Bebauu-
ngsplanes „Altstadt“ ist die Ordnung dieses Bereiches nach den Grundsätzen des
OÖRaumordnungsgesetzes unter Beibehaltung der Charakteristik und des Ersch-
einungsbildes des alten Stadtkernes von Enns. Als „älteste Stadt Österreichs“ ist
bei der Bebauungsplanung insbesondere auf den kulturhistorischenWert der einz-
elnen Baudenkmäler des Altstadtkernes Bedacht zu nehmen und die archäologi-
sche Relevanz des gesamten Stadtkernes (Mittelalterarchäologie) dabei mit zu be-
rücksichtigen. Eine Abänderung des Bebauungsplanes im Bereich denkmalgesch-
ützter Objekte kann daher nur in Ab- und Zustimmung mit dem Bundesdenkmal-
amt erfolgen.
Um das Bauvorhaben verwirklichen zu können sind nachfolgende Änderungen
am rechtswirksamen Bebauungsplan erforderlich:
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 Geschoße und Bauflucht: Aufgrund der Umstrukturierung der auf Baufläche

.190 und 87/1 gegebenen Situation sind einerseits die hinteren Bereiche

der Bestandsgebäude, welche an die Mauthausnerstraße angrenzen, einer

Änderung hinsichtlich der Geschoßanzahl von II+DR auf III und eine Anpas-

sung der Bauflucht an den Gebäudekörper erforderlich. Dies betrifft den hi-

nteren Bereich des Gebäudeteiles welcher saniert werden soll. Lt. Planunt-

erlagen werden die Höhen von einem +0,00 = 278,16 m (= Höhe Einfahrts-

tor ganz im Süden) gemessen. Das nördliche Gebäude an der Mauthausne-

rstraße ist derzeit hinsichtlich Höhenentwicklung im rechtswirksamen BBPL

mit einer dreigeschoßigen Bauweise begrenzt. Dies besagt, dass die max.

Geschoßhöhe gemäß Satzungen mit 3,5 m begrenzt ist und bei einer dreig-

eschoßigen Bauweise dies eine max. Gebäudehöhe von 10,5 m (bzw.

14,00 Firsthöhe) ergibt. Eine Übermauerung des letzten Obergeschoßes

von max. 30 cm kann noch erfolgen. In den Planunterlagen ist die Gescho-

ßhöhe mit 11,02 m (bzw. ca. 16 m Firsthöhe) angegeben und befindet sich

das straßenseitige Ausgangsniveau ca. 80 cm unterhalb des angegebenen

+-0,0. Da der geplante Dachausbau mit einer Höhe von knapp unter 16 m

die derzeitigen Höhenangaben von III Geschoßen widerspricht, wird ergä-

nzend zur Angabe der Geschoßigkeit eine max. zulässige Firsthöhe von

+294,00 müA für den betroffenen Gebäudeteil ausgewiesen. Aus städteb-

aulicher Sicht wird damit eine Angleichung der Trauf- und Firsthöhe mit dem

südlichen denkmalgeschützten Bestandsgebäude erzielt und kann daher

mit der „Präambel“ des BBPL in Einklang gebracht und somit als strukturve-

rträglich eingestuft werden. Das im Süden anschließende Nachbargebäude

ist lediglich zweigeschoßig, die Bebauungsfestlegungen des rechtswirks-

amen BBPL ermöglichen aber hier die Aufstockung auf ein dreigeschoßiges

Gebäude mitsamt zusätzlichem Dachausbau, wonach die städtebaulichen

Parameter zueinander verträglich sind.
Im östlichen Anschluss an den dreigeschoßigen bebaubaren Bereich sollen
nun sämtliche Gebäude abgerissen und durch einen Freibereich ersetzt
werden. Dieser hat lt. Planunterlagen ca. 350 m² und wird dieser Bereich
mit „IH - Innenhof“ gekennzeichnet.
Im weiteren östlichen Anschluss an den Freibereich bleibt die Geschoßreg-
elung von II+DR unverändert, da die geplante Bebauung hier hinsichtlich ei-
ner zweigeschoßigen Bebauung rechtskonform ist. Dennoch ist auf Grund
der Neupositionierung der Gebäude einerseits eine Ausdehnung der
Bauflucht Richtung Osten über den bestehenden Innenhof nötig wobei gl-
eichzeitig im nordöstlichen Bereich eine Rücknahme des bebaubaren Ber-
eiches vollzogen wird. Somit wird gegenüber dem Rechtsstand – bei Beib-
ehaltung der Geschoßregelung von II+DR - beinahe die gesamte Parz. Nr.
87/1 mit einer bebaubaren Fläche versehen. Die unmittelbar zum östlichen
und nordöstlichen Nachbarn gelegenen Teilflächen des Gst. Nr. 87/1 im Au-
smaß von 4 m bleiben von den Baufluchtlinien ausgenommen. Zusammenf-
assend aufgrund der Beibehaltung der Geschoßigkeit die geplante Ände-
rung der Baufluchtlinien aus ortsplanerischer Sicht mitgetragen werden und
kann aus der gegenständlichen Planung keine Unzumutbarkeit für die
Nachbarn abgeleitet werden.
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 Der im Osten bzw. östlich vom Bauplatz im BBPL eingetragene Innenhof

verkleinert sich infolge des Bauvorhaben um ca. 173 m². Zur Wahrung einer

umfeldverträglichen Höhenentwicklung des zum Teil verbauten Innenhofes

gegenüber der Nachbarschaft wurde im Rahmen eines Lokalaugenschei-

nes die Situation, wie oben auch dokumentiert, begutachtet. Da der Inne-

nhof im Bereich des Gst. Nr. 87/1 zum restlichen Innenhof durch eine Mauer

abgegrenzt ist, handelt es sich hier um keinen einheitlichen Innenhof. Die

max. Höhe des Neubaus ist mit einer Höhe von +9,36 m gemessen von ei-

nem +0,00 Niveau von +278,16 m aus angegeben. Dies ergibt eine Absolu-

thöhe von +287,52 m. Aufgrund der sowohl im Norden anschließenden

möglichen II+DR-geschoßigen Bebauung bis an die Grundstücksgrenze

der Antragsteller und der Rücknahme des bebaubaren Bereiches im Nordo-

sten um 4 m, kann aus der gegenständlichen Planung hier ebenso eine

Zumutbarkeit für die Nachbarn abgeleitet werden. Die Revitalisierung des

eher ungenutzten und maroden Zustands eines Innenhofbereiches wird

aus ortsplanerischer Sicht sehr begrüßt und wird infolge der Kennzeich-

nung des künftigen Innenhofes im Ausmaß von ca. 249 m² der o.g. Verlust

gut kompensiert.

 Flächen für Gemeinschaftsanlagen: Durch die Umstrukturierung wird die

Anzahl der Wohneinheiten von derzeit 6 WE auf 19 WE erweitert. Dies

ergibt eine benötigte Fläche für Gemeinschaftsanlagen von in Summe 290

m². Im Freibereich zwischen dem Bestandsgebäude an der Mauthausnerst-

raße und dem Neubau ist ein ca. 350 m² großer öffentlicher Bereich geplant

und im östlichen Anschluss des Neubaus sind noch weitere 67 m² vorges-

ehen. Dies ergibt in Summe eine Fläche von ca. 417 m² und kann als ausr-

eichend bewertet werden.

 Stellplätze für Kraftfahrzeuge: Durch den Bau einer Tiefgarage, welche 27

KFZ Stellplätze umfasst, kann das Bauvorhaben betreffend Wohnungen als

satzungskonform bezeichnet werden. Infolge der geplanten Erhöhung der

Wohnungsanzahl und die damit verbundene Forderung an KFZ Stellplä-

tzen, ist in der BBPL Änderung die Verbindlichkeit der Errichtung einer Ti-

efgarage vorgesehen und ist der Stellplatznachweis inkl. Tiefgaragenlö-

sung im Zuge des konkreten Bauverfahren zu erbringen. Zur Absicherung

der Errichtung einer Tiefgarage wird eine privatrechtliche Vereinbarung zwi-

schen Grundeigentümer und Stadtgemeinde empfohlen. Stellplätze für Bür-

oflächen sind im BBPL nicht gesondert geregelt.

 Stellplätze für Fahrräder und Müllraum: Seitens der Stadtgemeinde wird

gefordert, dass die erforderlichen Fahrradstellplätze gemäß OÖ. Bautech-

nikverordnung ebenerdig in einem Fahrradraum zu errichten sind. Ein den

Wohnungsgrößen entsprechender Müllraum ist ebenso zu errichten. Beide

Räumlichkeiten sind im Hauptgebäude zu integrieren.
 Sämtliche sonstige erforderliche technische Infrastruktur wie Kanal und

Wasserversorgung ist aufgrund der zentralen Lage in der Mauthausnerstr-
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aße bzw. aufgrund des Bestandsgebäudes vorhanden und kann daher mit
vertretbarem technischem und finanziellem Aufwand errichtet werden.

 Abzutragende Gebäude sind gesondert im Plan gekennzeichnet.

Abbildung 13: Gegenständliche Änderung Nr. 27

 Das Planungsgebiet befindet sich innerhalb des Regionalprogrammes „Tri-
nkwassernutzung aus Tiefengrundwässern“ (LGBl. Nr. 130/2021). Die
Schutzgebietsauflagen sind einzuhalten.

 Sämtliche sonstigen Planinhalte bzw. Bebauungsparameter bleiben von

der gegenständlichen Bebauungsplanänderung unberührt bzw. ist das Bau-

vorhaben entsprechend den sonstigen Festlegungen des rechtswirksamen

Altstadtbebauungsplanes und gemäß den Vorgaben der Satzungen (BBPL

AE 24/2.12) zu planen und auszuführen. Seitens der Stadtplanung wird hier

insbesondere auf Präambel und den Punkt 13 „Äußere Gestaltung von Bau-

ten und Anlagen wie Schauseitenausbildungen, Arkaden, Überbauungen,

Färbelung, Höhe, Form und Eindeckung der Dächer“ des Bebauungspla-

nes verwiesen.

 Das gesamte Gebiet liegt in einer Archäologischen Fundzone (AZ). Hier

kann es zu Auflagen seitens des Bodendenkmalamtes kommen.
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 Für geplante baulichen Veränderungen am denkmalgeschützten Haus mit

der Baufläche .190 wird eine zeitnahe und laufende Abstimmung mit dem

BDA empfohlen.

10. Interessensabwägung:
Gemäß § 31 des OÖ ROG idgF hat jede Gemeinde in Durchführung der Aufgabe
der örtlichen Raumordnung durch Verordnung Bebauungspläne zu erlassen, sow-
eit dies zur Sicherung einer zweckmäßigen und geordneten Bebauung oder zur
Erreichung eines möglichst wirksamen Umweltschutzes erforderlich ist. Im Intere-
sse der baulichen Ordnung sind die erforderliche räumliche Verteilung der Geb-
äude sowie das Maß der baulichen Nutzung möglichst so festzulegen, dass eine
gegenseitige Beeinträchtigung (ausreichendes Maß an Licht, Luft und Sonne, Erf-
ordernisse des Umweltschutzes - insbesondere auch im Hinblick auf die Erm-
öglichung einer ökologischen Bauweise) - vermieden wird.
Gemäß § 36 Abs. (2) des OÖ ROG idgF können Bebauungspläne geändert we-
rden, wenn öffentliche Interessen dafür sprechen oder diese Änderung den Planu-
ngszielen der Gemeinde nicht widerspricht, wobei auf Interessen Dritter möglichst
Rücksicht zu nehmen ist.

Die Änderung eines Bebauungsplanes ist durch den Gemeinderat zu begründen.

Die gegenständliche Änderung steht neben dem privaten Interesse der Antragst-
eller auch im öffentlichen Interesse der Stadtgemeinde Enns zur Attraktiverung
bzw. verstärkten Rückholung der Wohnfunktion in die Ennser Altstadt. Im Leitbild
zumÖEKNr. 2 ist zudem verankert, dass dieWohnfunktion in den Obergeschoßen
und Dachzonen innerhalb des historischen Stadtkernes ausgebaut und gefördert
werden soll sowie auch die Schaffung von zusätzlichen Parkplatzflächen in Form
einer Tiefgarage wird demnach sehr positiv gesehen. Dies soll in den Bebauung-
splänen Berücksichtigung finden bzw. darin umgesetzt werden. Die gegenstä-
ndliche Planung und die damit verbundene Änderung des Bebauungsplanes zi-
elen auf diese Absichtserklärung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes ab. Aufg-
rund der getroffenen Bebauungsfestlegungen im Änderungsplan und unter Beach-
tung der sonstigen Bestimmungen des BBPL, insbesondere der Präambel wird
sichergestellt, dass das geplante Bauvorhaben architektonisch und städtebaulich
mit dem Umfeld verträglich bleiben wird.
Aus städtebaulicher Sicht entspricht die Teilabänderung des Bebauungsplanes so-
wohl den Planungszielen der Stadtgemeinde Enns als auch den Raumordnungsg-
rundsätzen und –zielen des OÖ ROG idgF zur Sicherung oder Verbesserung der
räumlichen Voraussetzungen für sozial gerechte Lebensverhältnisse. Durch die
verbindliche Einbindung des Bundesdenkmalamtes im Bereich der Baufläche
.190, bleiben aus Sicht des Stadtplaners auch die Interessen Dritter ausreichend
gewahrt.
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Zusammenfassende Beurteilung
Aus Sicht der Stadtplanung kann der 27. Abänderung des Bebauungsplanes Nr.
24/2. Auflage „Altstadt“ betreffend einen Teil der Parz. Nr. .190 und 87/1 (alle KG
Enns) – wie im Änderungsplan dargestellt und unter Berücksichtigung der Ausführu-
ngen in Pkt. 4 – zugestimmt werden.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge beschließen,
dass

c) es im öffentlichen Interesse liegt, den Bebauungsplan Nr. 24/2 gemäß Plan Nr.
AE 27 Proj.Nr. 980/03a der Regionplan Ingenieure Salzburg GmbH vom
05.12.2024 zu erstellen, und dass Interessen Dritter durch diese Flächen-
widmungsplanänderung nicht berührt werden,

d) das Verfahren nach dem O.ö. Raumordnungsgesetz eingeleitet wird.

Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Befangenheit: Mag. Johann Schillinger

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilage über SessionNet abrufbar:
 BPL-Änderung 24/2.27 - Altstadt, Mauthausner Straße 8

zu 5.3
Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen; Forstberg, Perlenstraße 5 -
Abklärung des Widmungsvorschlages "Sozialer Wohnbau – Mehrgeschossiger
Wohnbau"
Vorlage: GG II/2024/0296/1
In der Sitzung des Gemeinderates am 04.07.2024 wurde die Einleitung des Verfahrens
für die Bebauungsplanänderung 30.11 – Forstberg, Perlenstraße 5, beschlossen.
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Der Ortsplaner gab in seiner Stellungnahme zur Bebauungsplanänderung die Empf-
ehlung ab, die Widmung des Grundstückes von „Bauland-Gemischtes Baugebiet“ in
„Bauland – sozialer Wohnbau“ zu ändern, sodass sichergestellt wird, dass auch ein
sozialer Wohnbau bzw. ein geförderter Wohnbau entsteht.
Der Gemeinderat nahm diese Empfehlung auf und hielt im Amtsvortrag fest, dass eine
Umwidmung im Herbst stattfinden sollte.
Diese Forderung wurde auch dem Antragsteller mitgeteilt. Dieser teilte nun der Gemei-
nde mit, dass sich die Vorgaben des Bebauungsplanes nicht mit der Widmung „sozi-
aler Wohnbau“ vereinbaren lassen und ihm der Wohnbauträger dieses Projekt nicht
verwirklichen kann.

Daraufhin wurde eine Stellungnahme vomOrtsplaner angefragt, in der er seine ursprü-
ngliche Stellungnahme widerlegt.
Bzgl. dem - in unserer Stellungnahme vom 02.07.2024 beschriebenen - Widmungsvor-
schlag „Sozialer Wohnbau – Mehrgeschossiger Wohnbau“ gemäß Pkt. 1.1.3 der OÖ
Planzeichenverordnung für FWP folgende Konkretisierung:

 Ziel der gegenständlichen Änderung des BBPL ist die Schaffung eines förderb-
aren Wohnbaus am gegenständlichen Standort, um damit das öffentliche Inter-
esse an dieser doch sehr maßgeblichen Änderung der Bebauungsgrundlagen
bekunden zu können.

 Zur Zielerreichung wurde seitens des Ortsplaners die o.g. Widmung als erforde-
rlich erachtet, da eine Sicherstellung im BBPL nicht möglich ist. Nach erfolgter
vertiefter Prüfung dieser (noch relativ neuen) Widmung wurde festgestellt, dass
gemäß dem Förderkatalog „Wege der Wirtschaftlichkeit“ der OÖ LRG mit der
Widmung „Sozialer Wohnbau“ folgender Ansatz im Hinblick auf „Leistbares
Wohnen“ verfolgt wird: „Widmungskategorie „sozialer Wohnbau“: Eine geförde-
rte Bebauung von Grundstücken der Widmungskategorie „sozialer Wohnbau“,
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die durch Flächenwidmung oder Bebauungsplan Beschränkungen, wie · eine
niedrigere GFZ als 1, · eine niedrigere als viergeschoßige Bebauung, · eine Mi-
ndeststellplatzanzahl vorschreiben, ist im Rahmen der Oö. Neubauförderungs-
Verordnung und im Rahmen der Oö. Junges-Wohnen-Verordnung, unzulässig.
Klarstellung: Durch die Einführung einer eigenen Widmungskategorie für den
sozialen Wohnbau im Oö. Raumordnungsgesetz 2020 soll der zunehmenden
gesellschaftspolitischen Bedeutung der Schaffung von leistbarem Wohnraum
Rechnung getragen werden. Generell wird im Oö. ROG 2020 die Reduzierung
des Flächenverbrauchs und der Aspekt der Verdichtung als wesentliche Ziele
hervorgehoben. Daraus ergibt sich in Bezug auf Leistbarkeit, Flächenverbrauch
und Verdichtung die Berührung überörtlicher Interessen, weshalb diese Anford-
erungen an das Grundstück gerechtfertigt sind. Da entsprechend dem Oö.
Raumordnungsgesetz 2020 ausschließlich eine Bebauung gefördert erfolgen
darf, stellt diese verpflichtende Vorgabe eine Widmungsvoraussetzung dar.“

 Obiger Ansatz steht im Widerspruch zu den getroffenen und auch vor Ort vert-
räglichen Festlegungen im gegenständlichen Bereich des BBPL Nr. 30.

 Daher muss unsere Empfehlung in der Stellungnahme vom 02.07.2024 dahing-
ehend revidiert bzw. konkretisiert werden, dass das Planungsziel die Errichtung
eines förderbaren Wohnbaus nicht auf Ebene der Widmung, sondern in Form
einer privatrechtlichen Vereinbarung zwischen den Grundeigentümer und der
Stadtgemeinde Enns sicherzustellen ist.

 In einem vergleichbaren anderen Fall wurde folgende Formulierung gewählt: „In
einem Baulandsicherungsvertrag ist die Vorgabe mit aufzunehmen, binnen ei-
ner angemessenen Frist von max. 5 Jahren dieses Grundstück mit geförderten
Wohnbauten (Miet(kauf)wohnungen gemäß der OÖ Neubauwohnungs-Verord-
nung 2019 / Eigentumswohnungen gemäß der OÖ Eigentumswohnungs-Vero-
rdnung 2019) zu bebauen.

 Zusammenfassend ist im gegenständlichen Fall eine zusätzliche Widmungsä-
nderung zur Zielerreichung (…öffentliche Interesse müssen dafür sprechen…)
nicht erforderlich bzw. die Widmung „Sozialer Wohnbau“ jedenfalls falsch.

Der Antragsteller teilt noch einmal mit, dass das Ziel seiner Bebauungsplanänderung
die Realisierung von 9-11 Mietwohnungen ist und schon immer war.
Er möchte betonen, dass es sich um rund 10 Wohn-Einheiten auf einem asphaltierten
Parkplatz in einer mehrgeschossigen Wohnanlage handelt. Es entstehen Wohnraum
und neue Grünflächen und die Autos werden in einer Tiefgarage untergebracht. Das
Bestandsgebäude bleibt erhalten, wird energetisch saniert und optisch aufgewertet.
Es wird keine Grünfläche versiegelt.
Die Sorge des Ortsplaners, dass ohne eine Absicherung plötzlich ein gänzlich anderes
Projekt verfolgt werden könnte, kann der Antragsteller nur bedingt teilen. Worst-Case
Szenario (ohne Absicherung) ist das Wohnbauprojekt mit Eigentumswohnungen,
welches aber nie das Ziel dieses Vorhabens war. Die Bebauungsplanänderung, wie
vom Antragsteller beantragt und gemeinsam mit dem Ausschuss erarbeitet, ebnet aus
seiner Sicht den Weg für ein gutes und sinnvolles Projekt. Allein die gemeinsam
diskutierte Stellplatz-Thematik sichert zu, dass ein geförderter Wohnbau errichtet
werden muss aus wirtschaftlichen Aspekten. (Stellplatz-Schlüssel für den geförderten
Wohnbau)
Der gewünschte Weg des Antragstellers ist daher eine Bebauungsplanänderung ohne
einer Widmungsänderung und ohne einer Art Baulandsicherungsvertrag, da es sich
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um keine große neue Fläche im Grünland, sondern nur um einen Lückenschluss im
Bauland handelt.
Es wäre für den Antragsteller vorstellbar, über eine Zusicherung des
Grundstückeigentümers, dass innerhalb des neuen Bebauungsplans ein geförderter
Wohnbau errichtet wird, zu sprechen

Zum Verfahren der Bebauungsplanänderung sind bereits Stellungnahme des Landes
und der Nachbarn eingelangt. Diese befinden sich in der Anlage.
Zusammenfassend wird von den Nachbarn die Verkehrssituation, die Problematik der
Stellplätze und die Gebäudehöhe von drei Geschossen kritisiert. Zudem besteht die
Befürchtung, dass ein zukünftiges Gebäude auch gewerblich genutzt werden könnte,
weil dies durch die Widmung zulässig wäre.
Der Antragsteller ist in seinem Entwurf bereits auf die Parkplatzthematik eingegangen
und sieht 7 Besucherstellplätze an der Oberfläche vor. Die für die Wohnbauförderung
zulässigen 10 Stellplätze werden in der Tiefgarage errichtet.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge von der gepl-
anten Umwidmung des Grundstückes 1670/52 KG Enns (Perlenstraße 5) von „Baul-
and-Gemischtes Baugebiet“ in „Bauland – Sozialer Wohnbau“ absehen und den Beb-
auungsplan auch ohne Umwidmungsverfahren beschließen.

Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilagen über SessionNet abrufbar:
 Stellungnahme Harald Böck
 Stellungnahme Land OÖ
 Stellungnahme Pfanner
 Stellungnahme Weimar

zu 6
Wirtschaft, Handel und Tourismus; Referent:
STRin Alexandra Saidnader
zu 6.1
Vergabe Wirtschaftspreis 2024
Vorlage: GG I/2024/0349/1
Über Vorschlag von Bürgermeister Christian Deleja-Hotko und Wirtschaftsstadträtin
Alexandra Saidnader soll an folgende Unternehmen der Wirtschaftspreis der Stadt
Enns verliehen werden.
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TopGym

Ganzheitliches Fitnesstraining steht im Angebot von TopGym im Vordergrund. Seit 25
Jahren (1999) leitet Alois Lössl das Topgym. 4 Trainer*innen, 2 Mitarbeiterinnen am
Empfang und eine Reinigungskraft unterstützen Ihn dabei und sorgen für einen reibu-
ngslosen Ablauf. Das Studio ist von Mo.-So. von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet. Pers-
önliche Betreuung findet in der Zeit von 07:30 Uhr bis 20:00 Uhr statt.

Im TopGym findet jeder in moderner freundlicher Atmosphäre das passende Angebot.
Ob als Anlaufstelle für Leistungssportler, Hobbysportler oder zur Unterstützung für ein
gesundes und vitales Leben - das Studio Topgym ist Zentrum für Bewegung, Sport, Fit-
ness und Gesundheit. Vital zu sein ist keine Altersfrage: Kraft und Ausdauertraining ist
in jedem Alter möglich!! Im TopGym wird großer Wert auf die individuelle Trainingspla-
nung gelegt. Gerade beim Trainingsstart ist Trainingsplanung sehr wichtig! Kein Traini-
ngsbeginn für Unerfahrene ohne Trainingsplanung! Nur so können die Trainingsziele
erreicht werden.

Physio/Prävention
Das Top Gym bietet die perfekten Voraussetzungen für kompetentes und zielgerichte-
tes Training. Durch die Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten im eigenen Haus und
Dipl. Trainern wird ein Trainingsplan persönlich auf jeden zugeschnitten.
Um Schmerzen imWirbelsäulenbereich zu verhindern bzw. zu lindern ist die effektivste
Methode, die umliegende Muskulatur gezielt zu trainieren.
Gezieltes Krafttraining dient der Funktionsverbesserung nach Unfällen und Operatio-
nen und hilft möglichst schnell, den gewohnten Lebens- und Arbeitsalltag wiederaufzu-
nehmen.
Klüger und weniger schmerzhaft ist natürlich die Muskulatur schon präventiv in Form
zu halten. Der beste Schutz, den wir unserem Körper zukommen lassen können, ist die
Fitness!

Kraft und Ausdauerbereich
Auf über 500 m2 reiner Trainingsfläche findet man einen modern ausgestatteten Gerä-
tebereich. Egal ob mit Kurz, Langhanteln oder mit Maschinen trainiert wird, es ist für
jeden was dabei. Viel Wert wird daraufgelegt, dass jeder seine Ziele erreicht, dazu
wird ein persönlich zugeschnittener Trainingsplan erstellt, welcher nach dem Erstgesp-
räch mit dem Trainer sofort umgesetzt wird.
Es steht auch ein mit unterschiedlichsten Crosswalker, Bikes und Laufbändern ausge-
statteter Ausdauerbereich zur Verfügung.

Gymnastik
Trainiert man lieber in der Gruppe wird Fitgymnastik, Bauch Bein Po, Streching/Fa-
szien, Wirbelsäulengymnastik, Bodywork und Dehnen angeboten.

Sauna
Nach dem Work-out im Trainingsbereich kann man noch einen entspannenden Ab-
schluss in der hauseigenen Sauna erleben. Gerade in unserer von Hektik geprägten
Welt ist es wichtig sich regelmäßig Erholungsphasen zu gönnen. Körper Geist und Se-
ele verwöhnen und neue Energie tanken.
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Seit 25 Jahren stellt das TopGym eine Bereicherung für die Bewohnerinnen und Bew-
ohner in Enns dar und daher soll dem Unternehmen der Wirtschaftspreis der Stadt
Enns verliehen werden.

Wertgarner 1820 Jagd- und Sporthandels GmbH

Die Wertgarner 1820 Jagd- und Sporthandels GmbH ist ein traditionsbewusstes
Familienunternehmen.

1. Generation ... 1820 gegründet in Enns von Dominik Wertgarner
2. Generation ... Carl Wertgarner
3. Generation ... Karl Wertgarner (1874-1944) Weltmeister in Scheibenschiessen Zü-
rich 1907
4. Generation ... Herbert Wertgarner (1923 - 2000)
5. Generation ... Otto und Helga Spann (geborene Wertgarner)
6. Generation ... Herbert und Iris Wertgarner

Das Geschäft wird in sechster Generation von Herbert Wertgarner als Büchsenm-
acher und Geschäftsführer betrieben. Vielseitigkeit, höchste Sorgfalt und Präzision
sind seit über 200 Jahren eine Herausforderung für die Büchsenmacherfamilie Wer-
tgarner.

Der Firmensitz in Enns bietet ein Ladengeschäft mit mehr als 200m², einen Schießk-
eller für Lang- und Kurzwaffen, eine Büchsenmacherwerkstätte einen Schulungsr-
aum für Jagdkurse, Schulungen für den Waffenführerschein und Psychologische Gu-
tachten.

Ein weiteres Geschäft ist in Wien in der Schottenfeldgasse.

Wertgarner steht für Tradition, Kompetenz und Vielfalt beim Jagen und Schießen.

Die Wertgarner 1820 Jagd- und Sporthandels GmbH betreibt drei Einzelhandessta-
ndorte sowie einen Großhandelszweig für Harrows Darts und Bogensport.

Das Unternehmen beschäftigt sich seit fast 200 Jahren mit den Themen "Jagen" und
"Schießen" – und ist damit ein "alter Hase" in diesem Geschäft.
Sie werden fachkundig beraten und profitieren von der Kompetenz & Tradition.
Wertgarner hat das passende Produkt – profitieren Sie von der Vielfalt.

Im Schießkeller am Standort in Enns können Waffen getestet und eingeschossen
werden und dabei wird man von erfahrenen Büchsenmachern betreut.

Die Firma Wertgarner stellt eine Bereicherung für das wirtschaftliche Leben in Enns
dar und daher soll dem Unternehmen der Wirtschaftspreis der Stadt Enns verliehen
werden.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge beschließen
den Wirtschaftspreis der Stadt Enns an TopGym Alois Lössl und an Wertgarner
1820 Jagd- & Sporthandels GmbH zu verleihen.

Beratung
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Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

zu 7
Bauangelegenheiten, Straßen und Verkehr;
Referent: STR Dipl.-Päd. Gunnar Fosen
zu 7.1
Straßenbauprogramm 2025; Prioritätenreihung
Vorlage: GG II/2024/0295/1
Folgende Teilbereiche von Gemeindestraßen werden aufgrund der noch aufrechten
Ausschreibungen bzw. Vergaben im Jahr 2025 durchgeführt und sind finanziell durch
Gemeinderatsbeschlüsse abgedeckt:

- Teilsanierung Perlenstraße noch offen (abhängig von KELAG bezüglich vorhe-
riger Fernwärmeverlegung)

- Eichbergstraße von L568 bis Bruckner-Straße (Baubeginn Sommer 2025, nach
Austausch der Hauptwasserleitung)

- Gehwegerweiterung Hoflehner-Straße (Abklärung Grundbedarf für Geh- und
Radweg noch erforderlich)

- Gehsteigverlängerung Volkersdorf (nach Vereinbarung mit Grundanrainerin)

Für erforderliche Instandsetzungsarbeiten im Bereich der Gemeindebrücken laut Br-
ückeninspektion sind 2025 Finanzmittel in der Höhe von rd. € 110.000 erforderlich.
Für die Oberflächeninstandsetzung der Mauthausner Straße vom Hauptplatz bis zur
Stadlgasse sind zusätzliche Finanzmittel in der Höhe von rd. € 150.000 erforderlich,
die vor allem von der zukünftigen Gestaltung abhängig sind.

Die Finanzierung erfolgt über das Konto 5/612660-060042 Straßenbau im außerorde-
ntlichen Haushalt.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge das Straße-
nbauprogramm 2025 als Ergänzung zum laufenden Instandhaltungsprogramm in folg-
endem Umfang beschließen:

- Brückeninstandhaltungsarbeiten laut Brückeninspektion
- Oberflächensanierung- und Gestaltung der Mauthausner Straße zwischen

Hauptplatz und Stadlgasse

Beratung
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Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

zu 8
Klima-, Natur- und Umweltschutz, Energie, Wasser- und Kanal- sowie
Abfallangelegenheiten;
Referent: STR Michael Reichhardt
zu 8.1
Kanalgebührenordnung - Neuerlassung Dezember 2024
Vorlage: GG II/2024/0289/1
Der Prüfungsbericht der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land empfiehlt eine Auseina-
ndersetzung mit der Wasser- und Kanalgebührenordnung.

Es wurde auf drei Punkte hingewiesen:
1. Vermeidung einer allfälligen Festsetzungsverjährung der ergänzenden An-

schlussgebühren („erstmaligen Kenntnisnahme“) und deren Ergänzung in den
Kanal-/Wassergebührenordnung.

2. Anpassung der Bereitstellungsgebühr sowie die Berechnungsgrundlage
3. Mindestverbrauchsgebühr bei Wassergebührenordnung, welche in Folge

auf die Kanalgebühren Auswirkung hat. Die Mindestverbrauchsgebühr ist somit
nur bei der Wassergebührenordnung zu diskutieren.

Thema 1: Vermeidung einer allfälligen Festsetzungsverjährung der ergänzenden
Anschlussgebühren

„Ergänzende Anschlussgebühren (Wasser und Kanal)
Bei nachträglichen Änderungen angeschlossener Gebäude sind ergänzende Anschlu-
ssgebühren zu entrichten. Eine Vorschreibung von ergänzenden Anschlussgebühren
gestaltet sich bei nachträglichen gebührenrelevanten Änderungen (z.B. Ausbauten im
Dach- oder Kellergeschoß – Meldepflicht) generell schwierig.

Bemerkung
Zur Vermeidung einer allfälligen Festsetzungsverjährung der ergänzenden Anschlus-
sgebühren sowie zur Erzielung von Einnahmen, empfehlen wir, entsprechende Schri-
tte zu setzen. Beispielsweise sollte bei der nächsten Änderung der Wasser- bzw. Kan-
algebührenordnung die Bestimmung dahingehend abgeändert werden, dass der Abg-
abenanspruch auf die ergänzende Anschlussgebührmit der Meldung der gebühren-
relevanten Änderung bzw. erstmaligen Kenntnisnahme der durchgeführten Änd-
erung durch die Abgabenbehörde entsteht“.
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Vorschlag Ergänzung:

Änderungen farblich markiert
rot = inhaltliche Änderung gegenüber Ausgabe Dezember 2022

§ 5

Entstehen des Abgabenanspruchs Kanalanschlussgebühr und -benützungsgebühr

1) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Kanalanschlussgebühr entsteht mit Ablauf des Mon-
ats, in dem die Herstellung des Anschlusses des Grundstückes an das gemeindeeigene,
öffentliche Kanalnetz erfolgt.

2) Zusätzlich entsteht eine Kanalanschlussgebührenpflicht bei einer Änderung gemäß § 2 Abs
5 lit. a und b bei Baubeginn der zugrundeliegenden Maßnahme. Die Vorschreibung der Kan-
alanschlussgebühr erfolgt in 2 Teilbeträgen zu je
50 % bei Baubeginnsmeldung und bei Baufertigstellungsanzeige.
Wenn, aus welchem Grunde auch immer, kein Baubeginn gemeldet wird, entsteht die An-
schlussgebührenpflicht mit der erstmaligen Kenntniserlangung der Behörde vom Vorliegen
eines die Abgabenverpflichtung auslösenden Sachverhalts.

3) Die Kanalbenützungsgebühr ist vierteljährlich, und zwar jeweils am 15. Februar, 15. Mai,
15. August und 15. November in der Höhe von 25 % des Vorjahresbetrages zu entrichten.
Eine eventuelle sich auf Grund der Gesamtabrechnung ergebende Nachtragsgebühr ist inn-
erhalb eines Monates nach Vorschreibung fällig.

4) Die Vierteljahresteilzahlungen an Kanalbenützungsgebühr nach Abs. 3 für Neuanschlüsse
sind auf Grund gleichartiger (vergleichbarer) Anschlüsse zu schätzen.

Thema 2: Bereitstellungsgebühr

Laut den gültigen Gebührenordnungen (Wasser und Kanal) können auch unbebaute
Grundstücke an das öffentliche Wasser- bzw. Kanalnetz angeschlossen werden. Die
Wasser- bzw. Kanalbereitstellungsgebühr beträgt derzeit jährlich 12 Cent bzw. 28 Cent
je m².

Bemerkung
Da die Bereitstellungsgebühr als Pendant zu den Erhaltungsbeiträgen gesehen
werden kann, sollten diese ebenfalls auf 30 Cent (Wasser) und 66 Cent (Kanal) je m²
angehoben werden.

Hinweis: Es sollte beachtet werden, dass derzeit die Bereitstellungsgebühr auf die ge-
samte Grundstücksfläche berechnet wird – nicht so wie die Erhaltungsbeiträge innerh-
alb des 50 m Bereiches zur Infrastrukturanlage. Dies könnte zu einer überdurchschnit-
tlichen Vorschreibungssumme des Gebührenpflichtigen führen und sollte im Zuge der
Änderung der Gebührenordnung berücksichtigt werden.

In der Diskussion im Umweltausschuss am 18.09.2024 sprachen sich die Mitglieder
des Umwelt-Ausschusses für eine gestaffelte Bereitstellungsgebühr aus.

Vorschlag Ergänzung:

Änderungen farblich markiert
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rot = inhaltliche Änderung gegenüber Ausgabe Dezember 2022

§ 6

Bereitstellungsgebühr

1) Für an das gemeindeeigene, öffentliche Kanalnetz angeschlossene, aber unbebaute Grund-
stücke (gemeint sind Gebäude im Sinne des § 3 Abs. 2 Ziff. 5 OÖ. BauO 1994) wird eine jäh-
rliche Kanalbereitstellungsgebühr erhoben. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des an das
Kanalnetz angeschlossenen, jedoch unbebauten Grundstücks.

2) Die Bereitstellungsgebühr beträgt für Grundstücke
bis 1000 m² jährlich pauschal 495 Euro
von 1001 bis 2000 m² jährlich pauschal 990 Euro
von 2001 bis 3000 m² jährlich pauschal 1.650 Euro
von 3001 bis 4000 m² jährlich pauschal 2.310 Euro
von 4001 bis 5000 m² jährlich pauschal 2.970 Euro
über 5000 m² jährlich pauschal 3.630 Euro

§ 7

Entstehen des Abgabenanspruchs Bereitstellungsgebühr

Im Jahr des Anschlusses beginnt die Gebührenpflicht gemäß § 6 mit demMonat, in dem die Herst-
ellung des Anschlusses des Grundstückes an das gemeindeeigene, öffentliche Kanalnetz tat-
sächlich erfolgt; die Gebühr wird aliquot in einem Zwölftel pro Monat berechnet.

Thema 3: Mindestverbrauchsgebühr

Dieses Thema wird beim TOP „Wassergebührenordnung“ diskutiert.

Hinweis: Zumal die Kanalgebührenordnung zur Gänze neu erlassen werden sollte, we-
rden neben den inhaltlichen Änderungen zusätzlich Textkorrekturen ohne inhaltliche
Auswirkungen mitaufgenommen. Die geltende Kanalgebührenordnung aus 2022 ist
als Beilage angeschlossen.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge folgende Ver-
ordnung beschließen:

KANALGEBÜHRENORDNUNG

Aufgrund des Oö. Interessentenbeiträge-Gesetzes 1958, LGBl. Nr. 28, und des § 17 Abs. 3 Z. 4 des Fin-
anz-ausgleichsgesetzes 2024, BGBl. I Nr. 128/2024, wird verordnet:

§ 1

Anschlussgebühr
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Für den Anschluss bebauter oder unbebauter Grundstücke an das öffentliche Kanalnetz der
Stadtgemeinde Enns ist eine Anschlussgebühr zu entrichten. Gebührenpflichtig ist der Eigen-
tümer der angeschlossenen Grundstücke bzw. der angeschlossenen Gebäude.

§ 2

Ausmaß der Kanalanschlussgebühr

1) Die Anschlussgebühr beträgt

a) für jeden Quadratmeter Grundstücksfläche des Grundstücks
bzw. Bauplatzes.................................................................................................... € 0,98

b) unter Berücksichtigung der nachstehenden festgelegten Abschläge (Absatz 4) für
jeden Quadratmeter bebauter Fläche des Gebäudes (Bauwerkes)....................€ 30,12

c) für befestigte Flächen bei Tankstellen und für befestigte Flächen, die an das öffen-
tliche Kanalnetz angeschlossen sind, pro m² befestigter Fläche.......................... € 7,90

2) Die Mindestanschlussgebühr bei bebauten und unbebauten Grundstücken
beträgt.................................................................................................................. € 4.295,00

3) Die Bemessungsgrundlage bildet bei eingeschossiger Bebauung die Quadratmeteranzahl
der bebauten Fläche, bei mehrgeschossiger Bebauung die Summe der bebauten Fläche
der einzelnen Geschosse aller Bauwerke, unabhängig davon, ob das Gebäude tatsächlich
angeschlossen ist. Die errechnete Bemessungsgrundlage ist auf volle Quadratmeter abzu-
runden. Dachräume, Dach- und Kellergeschosse werden in jenem Ausmaß berücksichtigt,
als sie für Wohn-, Geschäfts- oder Betriebszwecke benutzbar ausgebaut sind. Gartenhüt-
ten ohne Anschluss und Garagen werden bei der Bemessung generell nicht berücksichtigt.

4) Die einzelnen Abschläge werden wie folgt festgesetzt:

a) Ein 100 %iger Abschlag von der Bemessungsgrundlage wird gewährt:
Für alle rein landwirtschaftlichen Zwecken dienenden Gebäude und Gebäudeteile (ein-
schließlich der Einstellräume für landwirtschaftliche Geräte und Maschinen). Der Woh-
ntrakt (Hausstock) ist davon ausgenommen.

b) Ein 70 %iger Abschlag von der Bemessungsgrundlage wird gewährt:
1. Für alle rein gewerblichen Lagerzwecken dienenden Gebäude bzw. Gebäudeteile,

soweit von diesen keine anderen als Oberflächen (Dach)- abwässer anfallen. Als
Gebäude, welche gewerblichen Lagerzwecken dienen, gelten jene, in welchen Wa-
ren gelagert werden, die dort keinem Fertigungsprozess unterworfen sind. Die Ab-
schläge finden auch auf Zu- und Anbauten, auch wenn diese nicht mit Brandmauern
vom Hauptgebäude getrennt sind, Anwendung.

2. Für Turn- und Sporthallen, Kirchen, Kulturheimen und dgl.;

3. Für Räume, in denen Maschinen und Geräte zur Ausübung gewerblicher Tätigkei-
ten eingestellt sind.

c) Ein 50 %iger Abschlag von der Bemessungsgrundlage wird gewährt:
Für alle zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten dienenden Gebäude (zB Elektro-,
Metall-, Holz- und sonstige Erzeugungs-, oder Be- und Verarbeitungsbetriebe,
KFZ-Fachwerkstätten) einschließlich baulich angeschlossenen Gebäudeteilen, ausge-
nommen gewerblichen Lagerzwecken dienenden Räumen.
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d) Ein 85 %iger Abschlag von der Bemessungsgrundlage wird gewährt:
Für alle rein gewerblichen Lagerzwecken dienenden Gebäude bzw. Gebäudeteile, so-
weit von diesen keine anderen als Oberflächen(Dach)-wässer anfallen, für Betriebe, die
eine eigene Abwasservorbehandlung mit Ableitung zur Regionalkläranlage Asten un-
abhängig vom öffentlichen Kanalnetz haben.

Als Gebäude, welche gewerblichen Lagerzwecken dienen, gelten jene, in welchen Wa-
ren gelagert werden, die dort keinem Fertigungsprozess unterworfen sind. Die Ab-
schläge finden auch auf Zu- und Anbauten, auch wenn diese nicht mit Brandmauern
vom Hauptgebäude getrennt sind, Anwendung.

e) Ein 65 %iger Abschlag von der Bemessungsgrundlage wird gewährt:
Für alle zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten dienenden Gebäude (z.B. Elektro-, Me-
tall-, Holz- und sonstige Erzeugungs-, oder Be- und Verarbeitungsbetriebe,
KFZ-Fachwerkstätten) einschließlich baulich angeschlossenen Gebäudeteilen,
ausgenommen gewerblichen Lagerzwecken dienenden Räumen, die eine eigene Abw-
asservorbehandlung mit Ableitung zur Regionalkläranlage Asten unabhängig vom öffe-
ntlichen Kanalnetz haben.

5) Bei nachträglicher Abänderung der angeschlossenen Grundstücke ist eine ergänzende
Kanalanschlussgebühr zu entrichten, die im Sinne der obigen Bestimmungen mit folgender
Maßgabe errechnet wird:

a) Wird auf einem unbebauten Grundstück ein Gebäude errichtet, ist von der ermittelten
Kanalanschlussgebühr die nach dieser Gebührenordnung für das betreffende unbeb-
aute Grundstück sich ergebende Kanalanschlussgebühr abzuziehen, wenn für den An-
schluss des betreffenden unbebauten Grundstückes seinerzeit vomGrundstückseigen-
tümer oder dessen Vorgänger bereits eine Kanalanschlussgebühr entrichtet wurde.

b) Tritt durch die Änderung an einem angeschlossenen bebauten Grundstück eine Vergrö-
ßerung der Berechnungsgrundlage gemäß Abs. 2 und 3 ein (insbesondere durch Zu-
und Umbau, bei Neubau durch Abbruch, bei Änderung des Verwendungszwecks sowie
Errichtung eines weiteren Gebäudes), ist die Kanalanschlussgebühr in diesem Umfang
zu entrichten, sofern die der Mindestanschlussgebühr entsprechende Fläche übersch-
ritten wird.

c) Eine Rückzahlung bereits entrichteter Kanalanschlussgebühren aufgrund einer Neube-
rechnung nach diesem Absatz findet nicht statt.

§ 3

Vorauszahlung auf die Kanalanschlussgebühr

1) Der zum Anschluss an das Kanalnetz verpflichtete Gebührenpflichtige gemäß § 1 hat auf
die nach dieser Kanalgebührenordnung zu entrichtende Kanalanschlussgebühr eine Vorau-
szahlung zu leisten. Diese beträgt 80% jenes Betrages, der unter Zugrundelegung der Ve-
rhältnisse im Zeitpunkt der Vorschreibung der Vorauszahlung als Kanalanschlussgebühr zu
entrichten wäre.

2) Geleistete Vorauszahlungen sind zu jenemWert anzurechnen, der sich aus der Berücksich-
tigung der in den Quadratmetersatz eingeflossenen Preissteigerungskomponente gegen-
über dem zum Zeitpunkt der Vorschreibung der Vorauszahlung kalkulierten Quadratmeters-
atz ergibt.
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3) Die Vorauszahlung ist nach Baubeginn des gegenständlichen, gemeindeeigenen öffen-
tlichen Kanalnetzes bescheidmäßig vorzuschreiben und ist innerhalb eines Monates nach
Zustellung dieses Bescheides fällig.

4) Ergibt sich bei der Vorschreibung der Kanalanschlussgebühren, dass die von dem betreffe-
nden Gebührenpflichtigen gemäß §1 bereits geleistete Vorauszahlung die vorzuschreibe-
nde Kanalanschlussgebühr übersteigt, so hat die Stadtgemeinde Enns den Unterschiedsb-
etrag innerhalb von zwei Wochen ab der Vorschreibung der Kanalanschlussgebühr von
Amts wegen zurückzuzahlen.

5) Ändern sich nach Leistung der Vorauszahlungen die Verhältnisse derart, dass die Pflicht zur
Entrichtung einer Kanalanschlussgebühr voraussichtlich überhaupt nicht entstehen wird, so
hat die Stadtgemeinde Enns die Vorauszahlung innerhalb von vier Wochen ab der maßg-
eblichen Änderung, spätestens aber innerhalb von vier Wochen ab Fertigstellung des gem-
eindeeigenen Kanalnetzes, verzinst mit 4 % pro Jahr ab Leistung der Vorauszahlung, von
Amts wegen zurückzuzahlen.

§ 4

Kanalbenützungsgebühren

1) Der Gebührenpflichtige gemäß § 1 hat eine Kanalbenützungsgebühr zu entrichten. Diese
beträgt € 3,03 je m³ pro Jahr des aus dem öffentlichen Leitungsnetz der Stadtgemeinde
Enns und aus Eigenversorgungsanlagen entnommenen Wassers.
Für befestigte Flächen bei Tankstellen und für sonstige befestigte Flächen, die an das öffen-
tliche Kanalnetz angeschlossen sind, und somit Niederschlagswässer (Regenwässer) in
den Kanal eingeleitet werden, beträgt die Kanalbenützungsgebühr pro m² befestigter Fläche
€ 1,57 pro Jahr.

2) Gebührenpflichtige gemäß § 1, die ihrenWasserbedarf ganz oder teilweise aus Eigenverso-
rgungsanlagen decken, haben die aus den Eigenversorgungsanlagen und als Abwässer
dem öffentlichen Kanal zugeführten Mengen (m³) der Stadtgemeinde Enns bis 15.11. jeden
Jahres bekannt zu geben. Wenn der Gebührenpflichtige gemäß § 1 dieser Verpflichtung
nicht (vollständig) nachkommt oder Zweifel an der Richtigkeit der abgegebenen Erklärung
bestehen oder die hierzu vorgelegten Unterlagen unvollständig sind, ist die Stadtgemeinde
Enns berechtigt von Amts wegen die dem öffentlichen Kanal zugeführten Abwassermengen
zu bemessen. Als durchschnittliche Bemessungsgrundlage wird ein in der ÖNORM definier-
ter Wasserbedarf von 50 m³ pro Objektbewohner und Jahr angenommen.

3) Sämtliche Wasserversorgungsanlagen, die über eine Einleitung in den öffentlichen Kanal
verfügen, sind mit einem geeichten Wasserzähler des Wasserwerkes Enns auszustatten.

§ 5

Entstehen des Abgabenanspruchs Kanalanschlussgebühr und -benützungsgebühr

1) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Kanalanschlussgebühr entsteht mit Ablauf des Mon-
ats, in dem die Herstellung des Anschlusses des Grundstückes an das gemeindeeigene,
öffentliche Kanalnetz erfolgt.

2) Zusätzlich entsteht eine Kanalanschlussgebührenpflicht bei einer Änderung gemäß § 2 Abs
5 lit. a und b bei Baubeginn der zugrundeliegenden Maßnahme. Die Vorschreibung der Kan-
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alanschlussgebühr erfolgt in 2 Teilbeträgen zu je
50 % bei Baubeginnsmeldung und bei Baufertigstellungsanzeige.
Wenn, aus welchem Grunde auch immer, kein Baubeginn gemeldet wird, entsteht die An-
schlussgebührenpflicht mit der erstmaligen Kenntniserlangung der Behörde vom Vorliegen
eines die Abgabenverpflichtung auslösenden Sachverhalts.

3) Die Kanalbenützungsgebühr ist vierteljährlich, und zwar jeweils am 15. Februar, 15. Mai,
15. August und 15. November in der Höhe von 25 % des Vorjahresbetrages zu entrichten.
Eine eventuelle sich auf Grund der Gesamtabrechnung ergebende Nachtragsgebühr ist inn-
erhalb eines Monates nach Vorschreibung fällig.

4) Die Vierteljahresteilzahlungen an Kanalbenützungsgebühr nach Abs. 3 für Neuanschlüsse
sind auf Grund gleichartiger (vergleichbarer) Anschlüsse zu schätzen.

§ 6

Bereitstellungsgebühr

1) Für an das gemeindeeigene, öffentliche Kanalnetz angeschlossene, aber unbebaute Grundstücke
(gemeint sind Gebäude im Sinne des § 3 Abs. 2 Ziff. 5 OÖ. BauO 1994) wird eine jährliche Kanalberei-
tstellungsgebühr erhoben. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des an das Kanalnetz angeschloss-
enen, jedoch unbebauten Grundstücks.

2) Die Bereitstellungsgebühr beträgt für Grundstücke
bis 1000 m² jährlich pauschal 495 Euro
von 1001 bis 2000 m² jährlich pauschal 990 Euro
von 2001 bis 3000 m² jährlich pauschal 1.650 Euro
von 3001 bis 4000 m² jährlich pauschal 2.310 Euro
von 4001 bis 5000 m² jährlich pauschal 2.970 Euro
über 5000 m² jährlich pauschal 3.630 Euro

§ 7

Entstehen des Abgabenanspruchs Bereitstellungsgebühr

Im Jahr des Anschlusses beginnt die Gebührenpflicht gemäß § 6 mit dem Monat, in dem die Herst-
ellung des Anschlusses des Grundstückes an das gemeindeeigene, öffentliche Kanalnetz tatsächlich
erfolgt; die Gebühr wird aliquot in einem Zwölftel pro Monat berechnet.

§ 8

Senkgrubenabfuhr

Die Stadtgemeinde Enns organisiert für interessierte Objekteigentümer die ordnungsg-
emäße Entsorgung der Senkgrubeninhalte. Dazu wird mit jedem Senkgrubenbesitzer eine
privatrechtliche Vereinbarung abgeschlossen.
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§ 9

Umsatzsteuer

Zu den in dieser Verordnung angeführten Gebührensätzen ist die gesetzliche Umsatzsteuer
hinzuzurechnen.

§ 10

Privatrechtliche Vereinbarungen

Durch diese Verordnung wird der Abschluss von privatrechtlichen Verträgen nicht ausgeschl-
ossen.

§ 11

Jährliche Anpassung

Die in dieser Verordnung geregelten Gebühren können vom Gemeinderat jährlich im
Rahmen des Gemeindevoranschlages angepasst werden.

§ 12

Inkrafttreten

Die Rechtswirksamkeit dieser Kanalgebührenordnung beginnt mit 01.01.2025; gleichzeitig tritt
die Kanalgebührenordnung vom 16.12.2022 außer Kraft.

Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilage über SessionNet abrufbar:
 Kanalgebührenordnung Neuerlassung Dezember 2022
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zu 8.2
Wassergebührenordnung - Neuerlassung Dezember 2024
Vorlage: GG II/2024/0290/1
Der Prüfungsbericht der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land empfiehlt eine Auseina-
ndersetzung mit derWasser- und Kanalgebührenordnung.

Es wurde auf drei Punkte hingewiesen:
1. Vermeidung einer allfälligen Festsetzungsverjährung der ergänzenden An-

schlussgebühren („erstmaligen Kenntnisnahme“) und deren Ergänzung in den
Kanal-/Wassergebührenordnung.

2. Anpassung der Bereitstellungsgebühr sowie die Berechnungsgrundlage
3. Mindestverbrauchsgebühr bei Wassergebührenordnung

Thema 1: Vermeidung einer allfälligen Festsetzungsverjährung der ergänzenden
Anschlussgebühren

Ergänzende Anschlussgebühren (Wasser und Kanal)
Bei nachträglichen Änderungen der angeschlossenen Gebäude sind ergänzende An-
schlussgebühren zu entrichten. Eine Vorschreibung von ergänzenden Anschlussgeb-
ühren gestaltet sich bei nachträglichen gebührenrelevanten Änderungen (z.B. Ausb-
auten im Dach- oder Kellergeschoß – Meldepflicht) generell schwierig.

Bemerkung
Zur Vermeidung einer allfälligen Festsetzungsverjährung der ergänzenden Anschlus-
sgebühren sowie zur Erzielung von Einnahmen, empfehlen wir, entsprechende Schri-
tte zu setzen. Beispielsweise sollte bei der nächsten Änderung der Wasser- bzw. Kan-
algebührenordnung die Bestimmung dahingehend abgeändert werden, dass der Abg-
abenanspruch auf die ergänzende Anschlussgebührmit der Meldung der gebühren-
relevanten Änderung bzw. erstmaligen Kenntnisnahme der durchgeführten Änd-
erung durch die Abgabenbehörde entsteht.

Vorschlag Ergänzung:

Änderungen farblich markiert
rot = inhaltliche Änderung gegenüber Ausgabe Dezember 2022

§ 6

Entstehen des Abgabenanspruches Wasseranschlussgebühr und -benützungsgebühr

1) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Wasseranschlussgebühr entsteht mit Ablauf des Mo-
nats, in dem die Herstellung des Anschlusses des Grundstückes an die Wasserversorgu-
ngsanlage erfolgt.

2) Zusätzlich entsteht die Wasseranschlussgebührenpflicht bei einer Änderung gemäß § 2
Abs 5 lit. a und b mit Baubeginn der zugrundeliegenden Maßnahme.
Die Vorschreibung der Wasseranschlussgebühr erfolgt in 2 Teilbeträgen zu je 50 % bei
Baubeginnsmeldung und bei Baufertigstellungsanzeige.
Wenn, aus welchem Grunde auch immer, kein Baubeginn gemeldet wird, entsteht die An-
schlussgebührenpflicht mit der erstmaligen Kenntniserlangung der Behörde vom Vorliegen
eines die Abgabenverpflichtung auslösenden Sachverhalts.
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3) Die Wasserbenützungsgebühr und die Zählergebühr sind vierteljährlich, und zwar jeweils
am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November in der Höhe von 25 % des Vorjah-
resbetrages zu entrichten. Eine eventuelle sich auf Grund der Gesamtabrechnung ergeb-
ende Nachtragsgebühr ist innerhalb eines Monates nach Vorschreibung fällig.

4) Die Vierteljahresteilzahlungen an Wasserbenützungsgebühr nach Absatz 3 für Neuan-
schlüsse sind aufgrund gleichgearteter (vergleichbarer) Anschlüsse zu schätzen.

Thema 2: Bereitstellungsgebühr

Laut den gültigen Gebührenordnungen (Wasser und Kanal) können auch unbebaute
Grundstücke an das öffentliche Wasser- bzw. Kanalnetz angeschlossen werden. Die
Wasser- bzw. Kanalbereitstellungsgebühr beträgt jährlich 12 Cent bzw. 28 Cent je m².

Bemerkung
Da die Bereitstellungsgebühr als Pendant zu den Erhaltungsbeiträgen gesehen
werden kann, sollten diese ebenfalls auf 30 Cent (Wasser) und 66 Cent (Kanal) je m²
angehoben werden.

Es sollte beachtet werden, dass derzeit die Bereitstellungsgebühr auf die gesamte
Grundstücksfläche berechnet wird – nicht so wie die Erhaltungsbeiträge innerhalb des
50 m Bereiches zur Infrastrukturanlage. Dies könnte zu einer überdurchschnittlichen
Vorschreibungssumme des Grundstückseigentümers führen und sollte im Zuge der
Änderung der Gebührenordnung berücksichtigt werden.

In der Diskussion im Umweltausschuss am 18.09.2024 sprachen sich die Mitglieder
des Umwelt-Ausschusses für eine gestaffelte Bereitstellungsgebühr aus.

Vorschlag Ergänzung:

Änderungen farblich markiert
rot = inhaltliche Änderung gegenüber Ausgabe Dezember 2022

§ 7

Bereitstellungsgebühr

1) Für an die Wasserversorgungsanlage angeschlossene, aber unbebaute Grundstücke
(gemeint sind Gebäude im Sinne des § 3 Abs. 2 Ziff. 5 OÖ. BauO 1994) wird eine jäh-
rliche Wasserbereitstellungsgebühr erhoben. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des
an die Wasserversorgungsanlage angeschlossenen, jedoch unbebauten Grundstücks.

2) Die Bereitstellungsgebühr beträgt für Grundstücke
bis 1000 m² jährlich pauschal 225 Euro
von 1001 bis 2000 m² jährlich pauschal 450 Euro
von 2001 bis 3000 m² jährlich pauschal 750 Euro
von 3001 bis 4000 m² jährlich pauschal 1.050 Euro
von 4001 bis 5000 m² jährlich pauschal 1.350 Euro
über 5000 m² jährlich pauschal 1.650 Euro
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§ 8

Entstehung des Abgabenanspruchs Bereitstellungsgebühr

Im Jahr des Anschlusses beginnt die Gebührenpflicht gemäß § 7 mit demMonat, in dem die Herst-
ellung des Anschlusses desGrundstückes an dieWasserversorgungsanlage tatsächlich erfolgt; die
Gebühr wird aliquot in einem Zwölftel pro Monat berechnet.

Thema 3: Mindestverbrauchsgebühr

In der Gebührenordnung ist keine Mindestverbrauchsgebühr vorgesehen. Eine
solche Gebühr sollte grundsätzlich bezwecken, dass auch die Eigentümer von ange-
schlossenen Objekten, bei denen kein oder ein geringer Wasserverbrauch aufscheint,
an den vom tatsächlichen Wasserverbrauch unabhängigen Kosten des Betriebs der
Wasserversorgungsanlage und in Folge auch der Abwasserentsorgungsinfrastruktur
entsprechend beteiligt werden. Damit wird der Beitrag zu den Fixkosten der Infrastruk-
tur, die ja jedem angeschlossenen Haushalt gleichermaßen zur Verfügung steht, ger-
echter verteilt.

Bemerkung
Es wird empfohlen, die Gebührenordnung hinsichtlich einer jährlichen Mindestbezugs-
oder Grundgebühr, die einem Wert von 40 m³ Wasser entspricht, zu ergänzen..

In der Diskussion im Umweltausschuss am 18.09.2024 ergab sich, dass eine Mind-
estbezugsgebühr im Wert von 40 m³ Wasser als zu hoch empfunden wird.
Derzeit steht eine Mindestgebühr für 10 m³ im Raum.

In der Diskussion im Prüfungsausschuss am 11.11.2024 ergab sich, dass eine Mi-
ndestbezugsgebühr gerechtfertigt sein muss. Derzeit findet eine Überprüfung aller
Zählpunkte, die keinen oder sehr geringen Wasserverbrauch haben, statt.
Die Empfehlung des Prüfungsausschusses lautet:
Erst nach dem Ergebnis dieser Überprüfung soll über eine Mindestbezugsgebühr ent-
schieden und ggf. die Wassergebührenordnung im Dezember 2025 erneut geändert
werden.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge folgende Ver-
ordnung beschließen:

WASSERGEBÜHRENORDNUNG

Aufgrund des Oö. Interessentenbeiträge-Gesetzes 1958, LGBl. Nr. 28, und des § 17 Abs. 3 Z. 4 des Fin-
anz-ausgleichsgesetzes 2024, BGBl. I Nr. 128/2024, wird verordnet:

§ 1
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Anschlussgebühr

Für den Anschluss von Grundstücken an die gemeindeeigene, öffentlicheWasserversorgungs-
anlage der Stadtgemeinde Enns (im folgendenWasserversorgungsanlage) wird eineWassera-
nschlussgebühr erhoben. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer der angeschlossenen Grundst-
ücke bzw. der angeschlossenen Gebäude.

§ 2

Ausmaß der Wasseranschlussgebühr

1) Die Anschlussgebühr beträgt

a) für jeden Quadratmeter Grundstücksfläche des bebauten Grundstücks bzw. Baupla-
tzes......................................................................................................................€ 0,59

b) unter Berücksichtigung nachstehend festgelegter Abschläge für bebaute Grundst-
ücke je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage nach Absatz 3 ...................€ 18,03

2) Die Mindestanschlussgebühr bei bebauten und unbebauten Grundstücken beträgt.........
.......................................................................................................................€ 2.575,00

3) Die Bemessungsgrundlage für bebaute Grundstücke bildet bei eingeschossiger Beb-
auung die Quadratmeteranzahl der bebauten Fläche, bei mehrgeschossiger Bebauung
die Summe der bebauten Fläche der einzelnen Geschosse aller Bauwerke, unabhängig
davon, ob das Gebäude tatsächlich angeschlossen ist. Die errechnete Bemessungsgru-
ndlage ist auf volle Quadratmeter abzurunden. Dachräume sowie Dach und Kellergesch-
osse werden in jenem Ausmaß berücksichtigt, als sie für Wohn-, Geschäfts- oder Betrieb-
szwecke benützbar ausgebaut sind. Gartenhütten ohne Anschluss und Garagen werden
bei der Bemessung generell nicht berücksichtigt.

4) Die einzelnen Abschläge werden wie folgt festgesetzt:

a) Ein 100 %iger Abschlag von der Bemessungsgrundlage wird gewährt:
Für alle rein landwirtschaftlichen Zwecken dienenden Gebäude und Gebäudeteile (ei-
nschließlich der Einstellräume für landwirtschaftliche Geräte und Maschinen). Der
Wohntrakt (Hausstock) ist davon ausgenommen.

b) Ein 70 %iger Abschlag von der Bemessungsgrundlage wird gewährt:
1. Für alle rein gewerblichen Lagerzwecken dienenden Gebäude bzw. Gebäudeteile,

soweit in diesen nur die sanitären Anlagen für die Beschäftigten untergebracht
sind und ein sonstiger Verbrauch nicht gegeben ist. Als Gebäude, welche gewe-
rblichen Lagerzwecken dienen, gelten jene, in welchen Waren gelagert werden,
die dort keinem Fertigungsprozess unterworfen sind. Die Abschläge finden auch
auf Zu- und Anbauten, auch wenn diese nicht mit Brandmauern vom Hauptgeb-
äude getrennt sind, Anwendung.

2. Für Turn- und Sporthallen, Kirchen, Kulturheime und dergleichen.

3. Für Räume, in denen Maschinen und Geräte zur Ausübung gewerblicher Tätigkei-
ten eingestellt sind.

c) Ein 50 %iger Abschlag von der Bemessungsgrundlage wird gewährt:
Für alle zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten dienenden Gebäude (z.B. Elektro-,
Metall-, Holz und sonstige Erzeugungs- oder Be- und Verarbeitungsbetriebe, KFZ-We-
rkstätten) einschließlich baulich angeschlossenen Gebäudeteilen, sowie gewe-
rblichen Lagerzwecken dienende Einzelräume in den Obergeschossen, aus welchen
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außer den Dachabwässern und den Abwässern aus den sanitären Anlagen keine son-
stigen Abwässer anfallen.

d) Ein Abschlag von 85 % der Bemessungsgrundlage wird gewährt:
Für alle rein gewerblichen Lagerzwecken dienenden Gebäude bzw. Gebäudeteile geb-
ührt ein Abschlag für die Wasseranschlussgebühren nur dann, wenn auch bei den Kan-
alanschlussgebühren ein Anspruch auf Abschlag im selben Ausmaß besteht.

e) Ein Abschlag von 65 % von der Bemessungsgrundlagewird gewährt:
Für alle zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten dienenden Gebäude einschließlich
baulich angeschlossenen Gebäudeteilen gebührt ein Abschlag für die Wasseranschlu-
ssgebühren nur dann, wenn auch bei den Kanalanschlussgebühren ein Anspruch auf
Abschlag im selben Ausmaß besteht.

5) Bei nachträglicher Abänderung der angeschlossenen Grundstücke ist eine ergänzende
Wasseranschlussgebühr zu entrichten, die im Sinne der obigen Bestimmungen mit folge-
nder Maßgabe errechnet wird:

a) Wird auf einem unbebauten Grundstück ein Gebäude errichtet, ist von der ermittelten
Wasseranschlussgebühr die nach dieser Gebührenordnung für das betreffende unb-
ebaute Grundstück sich ergebende Wasseranschlussgebühr abzuziehen, wenn für
den Anschluss des betreffenden unbebauten Grundstückes vom Grundstückseigent-
ümer oder dessen Vorgänger bereits eine Wasseranschlussgebühr oder ein Entgelt
für den Anschluss an die Wasserversorgungsanlage entrichtet wurde.

b) Tritt durch die Änderung an einem angeschlossenen bebauten Grundstück eine Vergr-
ößerung der Berechnungsgrundlage gemäß Abs. 2 und 3 ein (insbesondere durch Zu-
und Umbau, Bei Neubau nach Abbruch, bei Änderung des Verwendungszwecks sowie
Errichtung eines weiteren Gebäudes), ist die Wasseranschlussgebühr in diesem Umf-
ang zu entrichten, sofern die der Mindestanschlussgebühr entsprechende Fläche übe-
rschritten wird.

c) Eine Rückzahlung bereits entrichteter Wasseranschlussgebühren aufgrund einer
Neuberechnung nach diesem Absatz findet nicht statt.

§ 3

Vorauszahlung auf die Wasseranschlussgebühr

1) Der zum Anschluss an die Wasserversorgungsanlage verpflichtete Gebührenpflichtige
gemäß § 1 hat auf die zu entrichtende Wasseranschlussgebühr eine Vorauszahlung zu
leisten. Die Vorauszahlung beträgt 80 % jenes Betrages, der unter Zugrundelegung der
Verhältnisse im Zeitpunkt der Vorschreibung der Vorauszahlung als Wasseranschlussg-
ebühr zu entrichten wäre.

2) Geleistete Vorauszahlungen sind zu jenem Wert anzurechnen, der sich aus der Berück-
sichtigung der in den Quadratmetersatz eingeflossenen Preissteigerungskomponente
gegenüber dem zum Zeitpunkt der Vorschreibung der Vorauszahlung kalkulierten Quadr-
atmetersatz ergibt.

3) Die Vorauszahlung ist nach Baubeginn der Wasserversorgungsanlage bescheidmäßig
vorzuschreiben und ist innerhalb eines Monates nach Zustellung dieses Bescheides fällig.

4) Ergibt sich bei der Vorschreibung der Wasseranschlussgebühr, dass die von dem betreff-
enden Gebührenpflichtigen gemäß § 1 bereits geleistete Vorauszahlung die vorzuschreib-
ende Wasseranschlussgebühr übersteigt, so hat die Stadtgemeinde Enns den Unterschi-
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edsbetrag innerhalb von zwei Wochen ab der Vorschreibung der Wasseranschlussgebühr
von Amts wegen zurückzuzahlen.

5) Ändern sich nach Leistung der Vorauszahlungen die Verhältnisse derart, dass die Pflicht
zur Entrichtung einer Wasseranschlussgebühr voraussichtlich überhaupt nicht entstehen
wird, so hat die Stadtgemeinde Enns die Vorauszahlung innerhalb von vier Wochen ab der
maßgeblichen Änderung, spätestens aber innerhalb von vier Wochen ab Fertigstellung
der gemeindeeigenen Wasserversorgungsanlage, verzinst mit 4 % pro Jahr ab Leistung
der Vorauszahlung, von Amts wegen zurückzuzahlen.

§ 4

Wasserbenützungsgebühren

1) Der Gebührenpflichtige gemäß § 1 hat für den Wasserbezug eine Wasserbenützungsg-
ebühr zu entrichten. Diese beträgt (bei der Messung des Wasserverbrauches mit Wasse-
rzählern) pro Kubikmeter € 3,52.

2) Wenn der Wasserzähler (nachweislich) unrichtig anzeigt oder ausfällt, ist die verbrauchte
Wassermenge zu schätzen. Bei der Schätzung desWasserverbrauches ist insbesondere
auf den Wasserverbrauch des vorangegangenen Kalenderjahres und auf etwa geände-
rte Verhältnisse im Wasserverbrauch Rücksicht zu nehmen.

3) Für Grundstücke, deren Wasserverbrauch durch Zähler nicht erfasst werden kann, wird
eine Pauschale in der nachstehenden Höhe festgesetzt:

je Person und Vierteljahr........................................................................................€ 30,13

§ 5

Zählergebühr

Der Gebührenpflichtige gemäß § 1 hat für die von der Wasserversorgungsanlage beigestellten
Wasserzählers eine vierteljährliche Gebühr in der nachstehenden Höhe zu entrichten:
Wasserzähler der Nenngröße bis

3 m³....................................... € 15,72
7 m³....................................... € 18,24
20 m³....................................... € 66,00
DN 50....................................... € 135,84
DN 65....................................... € 150,24
DN 80....................................... € 176,88
DN 100....................................... € 192,96
DN 50….Verbund…….............€ 451,68
DN 80….Verbund.................... € 532,92
DN 100….Verbund.................... € 580,56
3 m³.... Impuls…….................€ 21,72
7 m³.....Impuls…….................€ 28,32
20 m³.... Impuls........................€ 51,96
DN 50.... Impuls……................ € 155,88
DN 65.... Impuls… …................€ 170,28
DN 80.....Impuls… …............... € 196,92
DN 100.... Impuls........................€ 212,88



121

§ 6

Entstehen des Abgabenanspruches Wasseranschlussgebühr und -benützungsgebühr

5) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Wasseranschlussgebühr entsteht mit Ablauf des Mo-
nats, in dem die Herstellung des Anschlusses des Grundstückes an die Wasserversorgu-
ngsanlage erfolgt.

6) Zusätzlich entsteht die Wasseranschlussgebührenpflicht bei einer Änderung gemäß § 2
Abs 5 lit. a und b mit Baubeginn der zugrundeliegenden Maßnahme.
Die Vorschreibung der Wasseranschlussgebühr erfolgt in 2 Teilbeträgen zu je 50 % bei
Baubeginnsmeldung und bei Baufertigstellungsanzeige.
Wenn, aus welchem Grunde auch immer, kein Baubeginn gemeldet wird, entsteht die An-
schlussgebührenpflicht mit der erstmaligen Kenntniserlangung der Behörde vom Vorliegen
eines die Abgabenverpflichtung auslösenden Sachverhalts.

7) Die Wasserbenützungsgebühr und die Zählergebühr sind vierteljährlich, und zwar jeweils
am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November in der Höhe von 25 % des Vorjah-
resbetrages zu entrichten. Eine eventuelle sich auf Grund der Gesamtabrechnung ergeb-
ende Nachtragsgebühr ist innerhalb eines Monates nach Vorschreibung fällig.

8) Die Vierteljahresteilzahlungen an Wasserbenützungsgebühr nach Absatz 3 für Neuan-
schlüsse sind aufgrund gleichgearteter (vergleichbarer) Anschlüsse zu schätzen.

§ 7

Bereitstellungsgebühr

2) Für an die Wasserversorgungsanlage angeschlossene, aber unbebaute Grundstücke
(gemeint sind Gebäude im Sinne des § 3 Abs. 2 Ziff. 5 OÖ. BauO 1994) wird eine jäh-
rliche Wasserbereitstellungsgebühr erhoben. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des
an die Wasserversorgungsanlage angeschlossenen, jedoch unbebauten Grundstücks.

2) Die Bereitstellungsgebühr beträgt für Grundstücke
bis 1000 m² jährlich pauschal 225 Euro
von 1001 bis 2000 m² jährlich pauschal 450 Euro
von 2001 bis 3000 m² jährlich pauschal 750 Euro
von 3001 bis 4000 m² jährlich pauschal 1.050 Euro
von 4001 bis 5000 m² jährlich pauschal 1.350 Euro
über 5000 m² jährlich pauschal 1.650 Euro
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§ 8

Entstehung des Abgabenanspruchs Bereitstellungsgebühr

Im Jahr des Anschlusses beginnt die Gebührenpflicht gemäß § 7 mit dem Monat, in dem die Herst-
ellung des Anschlusses des Grundstückes an die Wasserversorgungsanlage tatsächlich erfolgt; die
Gebühr wird aliquot in einem Zwölftel pro Monat berechnet.

§ 9

Umsatzsteuer

Zu den in dieser Verordnung angeführten Gebührensätzen ist die gesetzliche Umsatzsteuer
hinzuzurechnen.

§ 10

Jährliche Anpassung

Die in dieser Verordnung geregelten Gebühren können vom Gemeinderat jährlich im
Rahmen des Gemeindevoranschlages angepasst werden.

§ 11

Inkrafttreten

Die Rechtswirksamkeit dieser Wassergebührenordnung beginnt mit 01.01.2025; gleichzeitig
tritt die Wassergebührenordnung vom 16.12.2022 außer Kraft.

Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilage über SessionNet abrufbar:
 Wassergebührenordnung Neuerlassung Dezember 2022

zu 8.3
Wasserleitungssanierung 2025; Auftragsvergabe Bauarbeiten
Vorlage: GG II/2024/0297/1
Im Rahmen der laufenden Wasserleitungserneuerung des städtischen Wasserleitung-
snetzes soll - vor den Straßensanierungsarbeiten in der Eichbergstraße - auch die
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Hauptwasserleitung DN 300mm von der L568 bis zur Bruckner-Straße erneuert we-
rden.

Seitens des Stadtamtes wurden die Bauarbeiten für die Sanierung in einer Ausschr-
eibung zusammengefasst.
In einem nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung wurden 5 Firmen
zur Legung eines Angebotes eingeladen.

Die Angebotseröffnung fand am 29.11.2024 mit folgendem Ergebnis statt:

1. Strabag AG/Linz € 175.957,70 (excl. Ust)
2. Held & Francke Bau GmbH/Linz € 286.665,98
3. Swietelsky € 351.409,96
4. Leyrer & Graf/Traun € 364.842,38
5. R & S/Altmünster € 403.255,25

Die Angebote wurden sachlich und rechnerisch geprüft und als richtig befunden.

Die Finanzierung erfolgt über das außerordentliche Haushaltskonto 5/850540-
060041/000 – Sanierung Wasserleitungen.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge die Auftragsv-
ergabe für die Bauarbeiten für die Wasserleitungssanierung 2025 an die Firma Str-
abag AG/Linz mit einer Gesamtauftragssumme von rd. € 175.957,70 (excl. Ust.) be-
schließen.

Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

zu 8.4
Klimastrategie "Klimaneutrales Enns 2040"
Vorlage: GG I/2024/0339/1
Seit dem Grundsatzbeschluss 2019 zur „Klimaneutralen Verwaltung“ in Enns und der
Wiederaufnahme 2021 mit dem Auftrag eine Klimakoordinationsstelle einzurichten,
welcher unter anderem die Erstellung einer kommunalen Klimastrategie zukommt, be-
schäftigten sich verschiedene Arbeitsgruppen und Workshops mit dem Thema „Klima-
neutrales Enns“.
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In der vom Klimabündnis unterstützen „Zukunftswerkstatt“ wurden die relevantesten
Themen erstmals verschriftlicht. Im Zuge des Green Deals Prozesses entstanden zu
diesen Themen verschiedene Arbeitskreise und auch bereits drei aktive Vereine.

Am 7.11.2024 fand das Maßnahmen Café, wiederum mit Unterstützung des Klimabü-
ndnisses, statt. An diesem Abend wurden die bereits bestehenden Themenschwerpu-
nkte noch einmal konkretisiert und mit dem Status Quo und den erforderlichen nächs-
ten Schritten ergänzt.

Das Team des Klimabündnis OÖ hat diese Maßnahmensammlung in einem Klimastra-
tegiepapier zusammengefasst und zur Begutachtung und Ergänzung vom 18.11.2024
bis 01.12.2024 für alle Teilnehmer*innen freigegeben. Die gesammelten Anmerkungen
wurden noch eingefügt und anschließend eine Reinschrift erstellt, die nun zur Beschlu-
ssfassung vorliegt.

Änderung Umweltausschuss 04.12.2024

StR Michael Reichhardt bringt ein, dass ein jährlicher Nachhaltigkeitsbericht an
den Gemeinderat, der den Stand Umsetzung der Maßnahmen aus der Klimastrat-
egie darstellt, in die Klimastrategie aufgenommen werden soll. Diese Änderung
wird einstimmig seitens des A empfohlen.

Das abschließende Maßnahmen Café für die Finalisierung der Klimastrategie fand im
Rahmen des Projektes „Paris wir kommen“ statt. Die anfallenden Kosten für die Unter-
stützung des Klimabündnis OÖ übernimmt diese Förderstelle. Für die Stadtgemeinde
Enns sind hierfür 2024 keinerlei weitere Kosten angefallen.

Ein diesem Antrag entsprechender zweiter Entwurf der Klimastrategie wird in die Anl-
agen aufgenommen.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge die vorliege-
nde Klimastrategie (siehe Beilage) für die Stadtgemeinde Enns beschließen.

Beratung

Abstimmung

Wortmeldungen:
Andreas Köhler, MBA (ÖVP-Fraktion)
Mit welchem Aufwand ist dieser Nachhaltigkeitsbericht verbunden?
Michael Reichhardt (Grüne-Fraktion)
Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei unserer Klimakoordinatorin, die diesen
Bericht ausarbeiten wird, es geht um Monitoring, dass wir selber diese Leitplanken
nicht verlassen zur Zielerreichung, es kostet nichts.
Andreas Köhler, MBA (ÖVP-Fraktion)
Das ist und bleibt so? Wenn wir jetzt zustimmen, brauchen wir hoffentlich nächstes
Jahr keine externen Experten, die Geld kosten, dieses Thema ist ja endlos.
Michael Reichhardt (Grüne-Fraktion)
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Es geht um ein internes Prozedere, um die Maßnahmen zu evaluieren.
Dies passiert jährlich.
Bgm Christian Deleja-Hotko
Lieber Andreas, es ist ein Bericht an uns, wir verrechnen intern nichts.
Die Maßnahmen, die wir daraus ableiten, kosten vermutlich Geld, der Bericht kostet
nichts.
Marieluise Metlagel (SPÖ-Fraktion)
Jährlich im Dezember wird ein Bericht abgegeben, was ist gemacht worden und was
steht noch an.

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilage über SessionNet abrufbar:
 Entwurf Klimastrategie Enns 03.12.2024
 2. Entwurf Klimastrategie Enns 06.12.2024

zu 8.5
Bienenlehrpfad
Vorlage: GG I/2024/0340/1

Dieser Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt.

zu 9
Wohnungsangelegenheiten sowie kommunale Einrichtungen und
gemeindeeigene Liegenschaften und Objekte;
Referent: STR Markus Perlinger
zu 9.1
Änderung der Friedhofs(gebühren)ordnung (zusätzliche Urnenplätze und Erh-
öhung Grabplatzgebühren)
Vorlage: GG I/2024/0337/1
Die Friedhofsgebührenordnung wurde am 04.07.2024 das letzte Mal im Gemeinderat
behandelt und beschlossen.
Bei der Gebarungsprüfung 2024 wurde festgestellt, dass der Ennser Stadtfriedhof St.
Laurenz nicht kostendeckend betrieben wird:

„Die Gebarung des Stadtfriedhofs wies im gesamten Prüfungszeitraum eine kontinuie-
rliche Steigerung des Defizits aus (12.200 Euro im Jahr 2020 bis 71.700 Euro im Jahr
2022). Für das Jahr 2023 ist ein Defizit von rund 83.700 Euro präliminiert. Nachstehe-
nde Tabelle gibt einen Überblick über die nennenswerten Ausgaben im Prüfungszeitr-
aum:

Jahr 2020 2021 2022
Bauhofvergütungen 114.886 Euro 104.611 Euro 135.549 Euro
Instandhaltungen 9.752 Euro 18.001 Euro 12.005 Euro
Personalkosten 8.716 Euro 8.179 Euro 8.561 Euro
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Für den Betrieb des Friedhofs sollte zumindest eine Auszahlungsdeckung angestrebt
werden.“

Um dies zu erreichen, wurden in einem ersten Schritt die Grabplatzgebühren in Enns
mit jenen von anderen umliegenden Friedhöfen verglichen. Es wurde festgestellt, dass
die derzeitigen Grabplatzgebühren vergleichsweise niedrig angesetzt sind (siehe Beil-
age Grabplatzgebühren für 10 Jahre). Die Einnahmen aus den Grabplatzgebühren be-
trugen im Prüfungszeitraum € 80.000, - bis € 112.000, -.
Um das Defizit zu vermindern, wird empfohlen die Grabplatzgebühren anzuheben.

NEU DERZEIT

Einfachgrab € 377,93 € 270,10

Doppelgrab € 749,20 € 540,20

Dreifachgrab € 1.133,79 € 810,30

Urnengrab € 324,77 € 189,40

Kindergrab (für je 5 Jahre) € 162,39 € 79,60

Wandgrab bis 1,5 m Breite € 1.134,42 € 810,30

Wandgrab ab 1,5 m Breite € 1.353,94 € 967,10

Gruft bis 1,5 m Breite € 1.353,94 € 967,10

Gruft ab 1,5 m Breite € 2.255,12 € 1.610,80

Stele mit Urnenschacht € 324,77 € 189,40

Urnenplatz an der Urnenwand für die ersten
10 Jahre inklusive Glasbruchversicherung in
Höhe von € 50,00

Urnenplatz an der Urnenwand für die folge-
nden Dekaden
inklusive Glasbruchversicherung in Höhe
von € 50,00

€ 2.904,60

€ 348,74 € 249,10

Baumbestattung, vergängliche Urne im Sch-
acht,
25 cm Durchmesser ohne Abdeckplatte, mit
Kunststoffdeckel

€ 490,00 € 350,00

Benützung der Verabschiedungshalle € 180,53

Benützung des Raumes für Waschungen € 87,10

Benützung des Raumes für rituelle Waschu-
ngen

€ 87,10

Benützung des Kühlraumes pro Tag € 31,70

Benützung des Aufbahrungsraumes pro Tag € 253,53 € 31,70
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- § 9 Indexierung
Durch die Erhöhung der Grabplatzgebühren wurde die Indexzahl (Oktober
2024) aktualisiert.

Die Friedhofsordnung wurde am 04.07.2024 das letzte Mal im Gemeinderat behandelt
und beschlossen. Bereits seit längerer Zeit besteht eine große Nachfrage an Urnenbe-
stattungsplätzen. Die Urnenwandnischen sowie die Urnenbestattungsmöglichkeiten
sind bereits seit längerem ausgeschöpft und auch in der Sektion U, die ausschließlich
für Urnengräber bestimmt ist, bestehen nur noch wenige freie Grabstellen. Auch best-
eht eine hohe Nachfrage nach überirdisch bestatteten Urnen (Urnennischen), welche
derzeit jedoch mit Ausnahme der Urnenwände nicht in der Friedhofsordnung zugelas-
sen sind.
Aufgrund von Anregungen seitens der Bürgerinnen und Bürger sowie der Bestattung
Brixner, wird vorgeschlagen die Friedhofsordnung wie folgt zu ändern:

- § 8 Beschaffenheit der Urnengräber

1. Urnen müssen unterirdisch beigesetzt werden. In den Sektionen U, 1, 2 und 6 kön-
nen Urnen auch oberirdisch beigesetzt werden.

2. Die Erdbeisetzung von Urnen in Gräbern hat in einer Mindesttiefe von 0,80 m zu
erfolgen.

3. Bei überirdischer Beisetzung ist die Platzierung der Urne unzugänglich sowie un-
sichtbar oder versperrt vorzusehen. Überirdisch können nur unvergängliche Urnen
beigesetzt werden. Die Grabstätte ist kopfseitig am Grab mit einer Urnenstele im
Ausmaß von maximal 80 cm Tiefe, 80 cm Breite und 145 cm Höhe zu versehen.
Hinsichtlich dem Aufstellen und Entfernen der Stelen wird auf § 12 Abs. 6, hinsich-
tlich Öffnen und Schließen der Gräber auf § 15 Abs. 3 dieser Friedhofsordnung hi-
ngewiesen. Bei der Auflassung solcher Grabstätten hat der Nutzungsberechtigte
für die ordnungsgemäße Beisetzung der darin befindlichen Urnen Sorge zu tragen.

4. Die Ausfolgung von Urnen darf von einem Bestattungsinstitut nur an die Berechtig-
ten erfolgen, wenn die behördliche Genehmigung zur Beisetzung erbracht wurde.

5. In der Sektion 9, (Baumbestattung) ist nur die Beisetzung vergänglicher Urnen (Du-
rchmesser max 25 cm) in den dafür vorgesehenen Schächten gestattet. Die Urnen-
schächte werden ebenerdig mit einem Kunststoffdeckel entsprechender Größe ve-
rschlossen. Ebenerdige, individuell gestaltete, beschriftete Platten (Größe max.
45cm x 30cm) können auf Wunsch vom jeweiligen Nutzungsberechtigten in Auftrag
gegeben und zur Gestaltung der Grabstätte vom ausführenden Steinmetz angebr-
acht werden. Blumenschmuck und sonstige Gedenkgegenstände müssen spätest-
ens 14 Tage nach der Beisetzung entfernt werden. Bei einer Auflassung der Grabs-
tätte ist die individuelle Platte zu entfernen.
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- § 9 Beschaffenheit der Stelengräber

Der Titel wird ergänzt durch „am AO-Weg (nur Sektion 8 Reihe 11 bis 13)“ um
Verwechslungen mit Urnenstelen in den restlichen Sektionen zu vermeiden.

Weiters werden am AO-Weg zwei neue Grabreihen für Stelengräber freigegeben so-
wie in der Sektion weitere Urnengrabplätze eröffnet (keine Änderung der Friedhofsord-
nung notwendig).

Durch die Kombination dieser Maßnahmen soll für Interessierte in nächster Zeit ausr-
eichend Urnenmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge die beiliege-
nde Friedhofsordnung und Friedhofsgebührenordnung beschließen.

Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilagen über SessionNet abrufbar:
 Friedhofsordnung (alt + neu)
 Friedhofsgebührenordnung (alt + neu)
 Grabplatzgebühren

zu 9.2
Schloss Ennsegg; neue Tarifordnung
Vorlage: SD/2024/0227/1
Ein Teil der im Bestand der Stadtgemeinde Enns stehenden Räumlichkeiten im Schl-
oss Ennsegg können für die Abhaltung bestimmter „Events“ von Dritten angemietet
werden.
Die für die Anmietung geltende Tarifordnung stammt aus dem Jahr 2010 und bedarf
aufgrund geänderter Rahmenbedingungen dringend einer Überarbeitung.

Die derzeit geltende Tarifordnung ist als Beilage angeschlossen.

Hinweis: Die Änderungen wurden bereits von den Mitgliedern des Prüfungsausschus-
ses diskutiert und einstimmig zur Umsetzung empfohlen.

Die an die geänderten Rahmenbedingungen angepasste Tarifordnung soll mit
1.1.2025 in Kraft treten und wie folgt lauten:
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Tarifordnung für die im Bestand der Gemeinde befindlichen Räumlichkeiten im
Schloss Ennsegg

I. Tarifübersicht für Räumlichkeiten

1. Auerspergsaal inkl. Foyer

2. Foyer

3. Schlosskapelle

Die in Z 1 bis 3 angeführten Tarife unterliegen nicht der Umsatzsteuer.

4. Kultursaal (Georgenberger – Saal)

In den angeführten Tarifen der Z 4 ist die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 20%) hi-
nzuzurechnen.

Bis 5 Stunden: € 160,00
pro Stunde, mindestens aber € 500,00
Jede weitere angefangene Stunde: € 140,00

Bis 5 Stunden: € 120,00
pro Stunde, mindestens aber € 350,00
Jede weitere angefangene Stunde: € 100,00

Pauschalbetrag (max. 2 Stunden) € 200,00

Bis 5 Stunden: € 160,00
pro Stunde, mindestens aber € 500,00
Jede weitere angefangene Stunde € 140,00
Sondertarife:
für nicht gewerbliche Galerien oder Ausstellungen € 300,00
pro
Ausstellungswoche
Für den/die jeweiligen Pächter des Schlosscafes ab 01.2025 €
500,00 pro Tag
ab 01.2026 € 750,00
pro

Tag
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5. Verwendungszweck

Die in den Ziffern 1., 2. und 4. angeführten Räumlichkeiten dürfen ausschließlich für
Konzerte, Empfänge, Trauungen, Lesungen, Präsentationen, Ausstellungen, Semin-
are und dergleichen angemietet werden.
Die Anmietung der Schlosskapelle, Ziffer 4, gilt ausschließlich für Spendung des Sakr-
aments der Taufe, Ehejubiläen und andere der Räumlichkeit einer Kapelle angemess-
ene Anlässe
Der Anmietungszweck muss in allen Fällen vor der Vergabe offengelegt werden.

II. Sonderbestimmungen

1) Als Veranstaltungsdauer kommt die Zeit vom Einlass der Besucher bis zum Abschli-
eßen des jeweiligen Eingangsbereiches nach der Veranstaltung zur Verrechnung. Auf-
und Abbauarbeiten (frühestens einen Tag vor dem Veranstaltungstag und spätestens
einen Tag nach der Veranstaltung) werden pauschal mit € 100,00 verrechnet.

2) In den angeführten Tarifen sind die Betriebskosten enthalten.

3) Der Bürgermeister kann auf Antrag folgenden Preisnachlass gewähren:
Für Vereine und Schulen bzw. bei nicht gewerblichen Veranstaltungen einen Preisn-
achlass bis zu 30% auf die Raummiete.

4) Die Tarife unterliegen der Wertsicherung. Als Maß zur Berechnung der Wertbestä-
ndigkeit dient der von der Statistik Austria monatlich verlautbarte Verbraucherpreisi-
ndex 2020 (Basisjahr 2020) oder ein an seine Stelle tretender
Index.
Ausgangsbasis für diese Wertsicherung ist die für den Monat November 2024 endgül-
tig verlautbarte Indexzahl. Indexschwankungen bis einschließlich 5% bleiben jeweils
unberücksichtigt. Bei Überschreiten nach oben oder unten wird aber die gesamte Ve-
ränderung voll berücksichtigt. Alle Veränderungsraten sind auf eine Dezimalstelle zu
berechnen.
Die Indexzahl, die zur Überschreitung nach oben oder unten geführt hat, bildet jeweils
die neue Ausgangsgrundlage für die Errechnung der weiteren Überschreitungen.

5) Jeder Nutzungsberechtigte hat mit Abschluss einer Nutzungsvereinbarung nach Z.
1, 2 und 4 eine Kaution in der Höhe von € 400,00, und für die Z 3 eine Kaution in Höhe
von € 200,00 zu hinterlegen.

III. Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1.1.2025 in Kraft, gleichzeitig tritt die Tarifordnung der Stad-
tgemeinde Enns vom 01.07.2010 außer Kraft.
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Der Bürgermeister:

Christian Deleja-Hotko

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge die neue Ta-
rifordnung beschließen.

Beratung

Abstimmung
VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilage über SessionNet abrufbar:
 Tarifordnung Schloss Ennsegg vom 01.07.2010

zu 9.3
Freibad Enns, Anpassung Tarifordnung
Vorlage: GG II/2024/0299/1
Im Zuge der Gebarungsprüfung wurde unter anderem die Tarifordnung des Freibades
Enns geprüft.

Folgende Aussage wurde im Prüfbericht festgehalten:

Freibad Enns (Auszug)
Die Stadtgemeinde Enns verfügt über ein Freibad mit 2 Schwimmbecken und einem
Kinderplanschbecken. Darüber hinaus gibt es eine Socceranlage, einen Tischtennisb-
ereich und einen Kinderabenteuerspielplatz.

Die Einrichtung erzielte jährliche Fehlbeträge von rund 338.100 Euro (2020), rund
360.100 Euro (2021) und rund 328.200 Euro (2022). Im Budget 2023 ist ein Defizit von
276.000 Euro vorgesehen.

Bemerkung

Es empfiehlt sich, die Tarife um mindestens 10 % zu erhöhen. Auch sollte der Ermä-
ßigungssatz mit maximal 40 % des Vollpreises festgelegt werden.

Die Öffnungszeiten im Jahr 2023 waren außerhalb der Ferienzeit von Montag bis Frei-
tag von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr und Samstag und Sonntag von 09:00 Uhr bis 19:00
Uhr. In den Monaten Juli und August hatte die Einrichtung von Montag bis Freitag von
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10:00 Uhr bis 20:00 Uhr und Samstag und Sonntag von 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöff-
net.

Die Stadt verrechnete im Wege der internen Leistungsverrechnung keine Verwaltung-
skosten- tangente.

Bemerkung

Die Stadt hat jährlich die anfallenden Verwaltungskosten in Form einer Verwaltungsko-
stentangente darzustellen.

Am Montag, den 25. November 2024 fand der Prüfungsausschuss statt, in dessen
Rahmen auch der Tagesordnungspunkt 2: Anmerkungen zum Prüfbericht Freibad
Enns behandelt wurde.
Im Zuge der Beratungen wurde das Thema Freibad Tarifordnung behandelt. Dabei sta-
nden insbesondere die Preise und die Öffnungszeiten zur Diskussion. Vergleiche mit
anderen Freibädern sind in der nachstehenden Tabelle aufgelistet.

Auszug aus dem Bericht des Prüfungsausschusses zu Tagesordnungspunkt 2:
Der Prüfungsausschuss überprüfte die Ausgaben und Einnahmen des Freibades. Di-
ese ergeben im Finanzierungshaushalt einen Abgang von € 319.736,52. Die Eintrittsp-
reise wurden mit anderen Badeanstalten gegenübergestellt. Die vorgelegte Tariford-
nung sollte für den zuständigen Ausschuss vorbereitet werden. Eine Indexanpassung
sollte jährlich durchgeführt (5,00%-Klausel) werden. Die Öffnungszeiten sollten überp-
rüft werden, eine spätere Öffnung kann angedacht werden. Es soll auf eine Kasse
reduziert werden. An der Umsetzung der Verrechnung einer Verwaltungskostentange-
nte wird gearbeitet. Der Prüfungsausschuss empfiehlt bei Investitionen mindesten 3
Angebote einzuholen.

Erstellung einer neuen Tarifordnung:
Basierend auf den genannten Vorschlägen wird seitens der zuständigen Abteilung
eine überarbeitete Tarifordnung erarbeitet.

Kostenübersicht durch FM:
Die GG II, Abteilung FM, hat als Diskussionsgrundlage eine Übersicht über vergleichb-
are Freibäder erstellt, um eine fundierte Grundlage für die Neufestsetzung der Tarife zu
schaffen.
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Zusammenfassend wurden folgende Punkte in der zur Beschlussfassung vorli-
egenden Tarifordnung geändert:

 Tarif lt. Tabelle NEU Vorschlag Preise
 Entfall Tarif für Tageskarte Familienkarte mit Ausweis (1 Elternteil mit einem

oder mehreren Kindern)
 Entfall Tarif Saisonkarte Familienkarte mit Ausweis (1 Elternteil mit einem oder

mehreren Kindern)
Ferner soll aufgrund der „schlechten“ Budgetprognose für 2025 (und voraussichtlich
auch für die Folgejahre) das Öffnen nur eines Eingangsbereichs (Kassa) diskutiert und
entschieden werden. Der Verzicht auf einen zweiten Eingangsbereich würde jedenfalls
ein nicht unbeträchtliches Einsparpotential (sowohl Personal- als auch Investitionskos-
ten betreffend) heben.
Die „negativen“ Auswirkungen auf die Gäste wären überschaubar, wenn man die Erf-
ahrungswerte aus der Coronazeit heranzieht. In dieser Periode wurde das Freibad eb-
enfalls nur über einen Eingangsbereich bedient.
Zudem kann aus heutiger Sicht nicht sichergestellt werden, ob überhaupt das erforde-
rliche Personal für die Besetzung eines zweiten Eingangsbereichs zur Verfügung gest-
ellt werden kann. Die saisonale Personalrekrutierung gestaltet sich von Jahr zu Jahr
immer schwieriger.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge die nachsteh-
ende Tarifordnung für das Freibad Enns beschließen:

TARIFORDNUNG FÜR DAS FREIBAD ENNS

Tageskarten: Tarif in €

Erwachsene 5,20
Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres und körperlich beeinträch-
tigte Kinder bis 15 Jahre in Begleitung

Frei

Kinder und Jugendliche ab 6 bis 15 Jahre 2,60
Schulklassen mit Aufsicht (Lehrer, Freizeitpädagoge) pro Person 2,60
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Saisonkarten:

Ermäßigungskarten erhalten
Schüler, Lehrlinge, Studenten, Präsenz- und Zivildiener bis zur Vollendung des 25.
Lebensjahres, Inhaber eines Seniorenausweises, Pensionisten mit Ausgleichszulage,
Sozialhilfeempfänger, Invalide ab 50% Erwerbsminderung und Patienten der Rehakli-
nik Enns.

Familienkarten erhalten:
Inhaber eines Familienausweises der Stadt Enns oder des Landes Oö und zwar: Elt-
ern mit einem oder mehreren Kindern bis 15 Jahren

Benützungs- und Leihgebühren, Einsätze: Tarif in €

In den angeführten Beträgen ist die gesetzliche Umsatzsteuer von 13% enthalten.

Die Tarife sind wertgesichert. Als Maß zur Berechnung der Wertbeständigkeit dient der
Verbraucherpreisindex 2020 oder ein an seine Stelle tretender Index. Ausgangsbasis
für diese Wertsicherungsklausel ist die für den Monat November 2024 bekannt gegeb-
ene Indexzahl. Indexbedingte Schwankungen werden jährlich auf der Basis der Ind-
exzahl November berechnet. Schwankungen bis einschließlich 5 % nach oben oder
unten bleiben unberücksichtigt. Verändert sich die veröffentlichte Indexzahl um mehr
als 5 % nach oben oder unten, werden die Tarife im gleichen prozentualen Verhältnis
angepasst.

Letzte Indexanpassung Basis November 2024.

Die Tarifordnung tritt mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist
folgenden Tag in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Tarifordnung des Gemeinderates
vom 22. März 2024 außer Kraft.

Kurzzeit täglich ab 16:30 Uhr 3,90
Ermäßigungskarte mit Ausweis 3,90
Familienkarte mit Ausweis (2 Elternteile mit einem oder mehreren Kindern) 11,00

Erwachsene 78,--
Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahre 39,--
Ermäßigungskarte mit Ausweis 58,50

-
Familienkarte mit Ausweis (2 Elternteile mit einem oder mehreren Kindern) 165,--

Kabinennutzung pro Saison 75,60
Kabinennutzung je Tag 5,00
Tischtennis Benützungsgebühr je Stunde 5,00
Sonnenschirm, Liege Leihgebühr je Stück und Tag 5,00
Schlüsseleinsatz Kästchen 7,00
Einsatz für Kabinenschlüssel, Tischtennisschläger, Fußbälle, Sonnenschi-
rme, Liegen je Stück 17,00
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Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Ferner stelle ich den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge zur
Kenntnis nehmen, dass ab dem Jahr 2025 (bis auf Widerruf) im Freibad Enns nur ein
Eingangsbereich (Kassabereich) bedient werden soll.

Beratung

Abstimmung

Wortmeldungen:
Bgm:
Aus Kostengründen werden wir wie in der Corona-Zeit einen Eingangsbereich wieder
sperren. Es ist sicher nicht die ungeteilte Freude der Freibadbesucher, aber 2 Kasse-
nkräfte kosten € 40.000,--, wir müssen unsere Kosten in den Griff bekommen und dies
ist somit eine der Maßnahmen.
DI Ulrike Bart (Grüne-Fraktion)
Warum entfällt die Saisonkarte und Tageskarte für 1 Elternteil + ein oder mehrere Ki-
nder?
Bei der Saisonkarte mit 2 Elternteilen wird es um 21 % erhöht, wieso ist es bei einem
Elternteil mit Kind nicht möglich?
Bgm
Wir halten uns hier an die Regeln der OÖ Familienkarte, diese ist die Grundlage dazu.
Wir haben uns im benchmark mit anderen Bädern verglichen, dort ist es überall so, tat-
sächlich mit Leonding usw, wie in den Unterlagen ersichtlich. Es soll zu einer Vereinf-
achung der Tarife führen, damit wir nicht zuviele unterschiedliche Tarife haben.
DI Ulrike Bart (Grüne-Fraktion)
Es trifft Alleinerziehende.
Mag.a Gabriele Käferböck (SPÖ-Fraktion)
Danke für diese Ergänzung zu den Ermäßigungen mit dem Sozialaktivpass, das wurde
ergänzt, für Alleinerzieherinnen vielleicht eine Möglichkeit, noch günstigeren Eintritt zu
erlangen.

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.
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Beilagen über SessionNet abrufbar:
 Freibad Tarif Vergleich 2024 mit Gegenüberstellung

zu 9.4
Tarifordnung für Schulräume
Vorlage: GG II/2024/0302/1

Dieser Punkt wurde von der Tagesordnung abgesetzt.

zu 10
Allfälliges

Die Fraktionsvorsitzenden, der Bürgermeister und Stadtamtsdirektor bedanken sich
bei den Mitgliedern des Gemeinderates und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Stadtamtes für die konstruktive Arbeit und wünschen ein frohes Weihnachtsfest!

zu 11
DA – Abänderung des bestehenden Dienstbarkeitsübereinkommen Stadtgem-
einde Enns-Austria Power Grid AG-Netz Oberösterreich-Energie AG OÖ
Vorlage: GG II/2024/0303/1
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns hat in seiner Sitzung am 29.09.2022 ei-
nen Dienstbarkeitsvertrag mit der Austria Power Grid AG-Netz Oberösterreich-
Energie AG OÖ abgeschlossen.

Die Leitungsrechte dieses Dienstbarkeitsübereinkommen wurden bereits grundbüche-
rlich durchgeführt.

Im Bereich des Autobahnknotens Enns-West hat es eine geringfügige Verschiebung
der Trasse der 220kV-Leitung gegeben, wodurch der bestehende Dienstbarkeitsvert-
rag durch einen neuen ersetzt werden muss.

Durch diese Verschiebung werden zusätzlich 90m² des öffentlichen Gutes der Stadtg-
emeinde Enns von der 220 kV-Leitung überspannt, und eine Entschädigung von €
841,49 geleistet.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge dem beiliege-
nden Dienstbarkeitsübereinkommen zwischen Austria Power Grid AG – der Netz Obe-
rösterreich GmbH - der Energie AG Oberösterreich und der Stadtgemeinde Enns zus-
timmen.

Beratung

Abstimmung
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VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilage 01:
 Dringlichkeitsantrag

Beilagen über SessionNet abrufbar:
 Dienstbarkeitsübereinkommen
 Trassenpläne-20210318
 Trassenverschiebung-2024100
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Nachdem sich niemand mehr zu Wort meldet, schließt der Vorsitzende, Bgm Christian
Deleja-Hotko die Sitzung.

Gegen diese Verhandlungsschrift, die in der Sitzung am _______________ aufgel-
egen ist, wurden keine Einwendungen erhoben.

Enns, am ______________

Vorsitzende(r):

________________________
Bgm Christian Deleja-Hotko

Gesehen!
Der Bürgermeister:

Christian Deleja-Hotk

Vorsitzende(r):

________________________
Bgm Christian Deleja-Hotko

Schriftführer(in):

________________________
Sabine Haslauer

Mitglied der
SPÖ-Gemeinderatsfraktion:

________________________

Mitglied der
ÖVP-Gemeinderatsfraktion:

________________________

Mitglied der
FPÖ-Gemeinderatsfraktion:

________________________

Mitglied der
GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion:

________________________


